
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL EINWOHNERGEMEINDE-
VERSAMMLUNG 

 

Montag, 16. Juni 2025, 20.00 Uhr 

In der Aula der Mehrzweckanlage Maienmatt 
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PROTOKOLL ZUR EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG OBERÄGERI 

Datum 16.06.2025 

Zeit 20.00 bis 23.50 Uhr, Abbruch nach Traktandum 6 

Ort Oberägeri, Aula der Mehrzweckanlage Maienmatt 

Anwesende  

Behördenmitglieder 

Güntert Marcel, Gemeindepräsident 

Rust Evelyn, Vize-Gemeindepräsidentin 

Marty-Iten Laura, Gemeinderätin 

Strebel Beat, Gemeinderat 

Wyss Beat, Gemeinderat 

Gemeindeschreiber Klauz Alexander 

Vorsitz Güntert Marcel, Gemeindepräsident 

Protokoll Blattmann Maya, stv. Gemeindeschreiberin  

Gäste  

Stimmenzählende Barmettler Irma, Sattelstrasse 15 

Inglin Martin, Hagliweg 1 

Pabst Fabian, Gulmstrasse 62 

Nussbaumer Eveline, Rämslistrasse 88 

Rogenmoser Stefan, Schwerzelweg 6 

Zäch Stephan, Berghaldenweg 3 

 

Anwesende  

Stimmberechtigte 

 

301 

 
 

Urnenabstimmung (1/3) 100 

Verteiler Mitglieder des Gemeinderates 

Protokollordner Einwohnergemeindeversammlungen 

Homepage der Einwohnergemeinde Oberägeri 
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TRAKTANDENLISTE 

Traktandum 1 ................................................................................................................................ 5 
Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 09.12.2024 ................................................... 5 

Traktandum 2 ................................................................................................................................ 6 
Rechnungsergebnis der Einwohnergemeinde pro 2024 .................................................................. 6 

Traktandum 3 ................................................................................................................................ 6 
Schlussabrechnung über Investitionen, Projekte im Finanzvermögen 

und Rahmenkredite ........................................................................................................................ 0 

Traktandum 4 ................................................................................................................................ 0 
Medizinische Grundversorgung Oberägeri: Gründung einer 

Aktiengesellschaft mit Beteiligung von CHF 500'000 und Gewährung 

eines Darlehens von CHF 1'270’000 ............................................................................................... 0 

Traktandum 5 ................................................................................................................................ 5 
Preisgünstiger Wohnraum: Vergabe der Grundstücke Gulmstrasse 2 

und Hofmattstrasse 9/11, 6315 Oberägeri, an die Allgemeine 

Wohnbaugenossenschaft Zug (awzug) im Baurecht ..................................................................... ?? 

Traktandum 6 ................................................................................................................................ 6 
Arbeitsplatzkonzept Rathaus: Objektkredit CHF 1'850'000 ............................................................. 6 

Traktandum 7 ................................................................................................................................ 6 
Neubau Schmutzwasserleitung Eggboden-Winzrüti/Untertann: 

Objektkredit CHF 430'000 ............................................................................................................. ?? 

Traktandum 8 ................................................................................................................................ 0 
Teilrevision Hundehaltungs- und Hundesteuerreglement .............................................................. ?? 
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ERÖFFNUNG UND EINLEITUNG 

Gemeindepräsident Marcel Güntert eröffnet um 20.00 Uhr die Einwohnergemeindeversamm-

lung und dankt dem Perkussions-Ensemble «Drumspyders» für die musikalische Einstim-

mung. Er begrüsst namens des Gemeinderates die erschienen Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger sowie die Medienvertreterin der Zuger Zeitung Carmen Rogenmoser. 

Die ordentliche Einwohnergemeindeversammlung wurde mit der vorgenannt aufgeführten 

Traktandenliste durch Ausschreibung in den Amtsblättern vom 15. Mai 2025 und 22. Mai 

2025 angekündigt. Die Vorlage wurde allen Haushaltungen zugestellt. Sämtliche Vorlagen 

konnten auf der Website www.oberaegeri.ch unter „Politik/Gemeindeversammlung“ herunter-

geladen werden. 

Das ausführliche Protokoll der letzten Einwohnergemeindeversammlung vom 09.12.2024 lag 

zur Einsichtnahme in der Gemeindeverwaltung Oberägeri auf und stand auf der Website 

www.oberaegeri.ch unter „Politik/Gemeindeversammlung“ zum Herunterladen zur Verfügung. 

Der Vorsitzende weist die anwesenden Versammlungsteilnehmenden auf die gesetzlichen 

Bestimmungen betreffend Stimmberechtigung hin, wonach an der Einwohnergemeindever-

sammlung gemäss § 27 der Kantonsverfassung alle in der Gemeinde Oberägeri wohnhaften 

Schweizerinnen und Schweizer stimmberechtigt sind, die das 18. Altersjahr zurückgelegt 

haben und die nicht unter umfassender Beistandschaft stehen (Art. 398 ZGB), sofern sie bis 

zum fünften Tag vor der Gemeindeversammlung im Stimmregister von Oberägeri eingetra-

gen worden sind. 

Im Weiteren werden im Saal anwesende, nicht stimmberechtigte Personen gebeten, in den 

drei vordersten Reihen, Block 3, Platz zu nehmen und sich der Stimme zu enthalten. 

Die eingesetzten Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler werden stillschweigend zur 

Kenntnis genommen 

Zur Erstellung des Protokolls werden die Voten der Gemeindeversammlung aufgezeichnet. 

Es werden keine Ergänzungen und Abänderungsanträge für die Reihenfolge der Traktanden 

verlangt. Die publizierte Traktandenliste wird von der Versammlung stillschweigend geneh-

migt. 

Marcel Güntert erläutert das Auszählungsprozedere bei Abstimmungen und bittet die Stimm-

berechtigten, die Hände so lange deutlich ausgestreckt zu halten, bis die Auszählung ihres 

Blocks abschliessend beendet ist. 

http://www.oberaegeri.ch/
http://www.oberaegeri.ch/
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GESCHÄFTSBEHANDLUNG 

TRAKTANDUM 1 

Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 9. Dezember 2024 

Antrag des Gemeinderates 

Das aufgelegte Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 9. Dezember 2024 sei 

zu genehmigen. 

Diskussion 

Zum Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 9. Dezember 2024 werden keine 

Wortbegehren angemeldet.  

Abstimmung 

Das Protokoll wird ohne Gegenstimmen genehmigt. 
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TRAKTANDUM 2 

Rechnungsergebnis der Einwohnergemeinde pro 2024 

Anträge des Gemeinderates 

1 Die Rechnung der Einwohnergemeinde Oberägeri pro 2024 wird genehmigt. 

2 Der Mehrertrag von CHF 28’016’689.02 wird wie folgt 

verteilt: 

CHF 150’000.00  für Unterstützungen im Inland 

CHF 50’000.00   für Unterstützungen im Ausland 

CHF 2’810’000.00  für finanzpolitische Reserven 

CHF 25’000’000.00  zur Förderung von betreutem Wohnen im Alter in Form einer  

Vorinvestition für ein neues Pflegeheim 

CHF 6’689.02   für Zuweisung in das übrige Eigenkapital 

Bericht des Gemeinderates 

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 49’816’652 und einem Ertrag von 

CHF 77’833’341 mit einem Mehrertrag von CHF 28’016’689 ab. 

Das Budget für das Jahr 2024 sah einen Mehraufwand von CHF 1’741’200 vor. 

Dieses Ergebnis basiert im Wesentlichen auf Mehreinnahmen beim Fiskalertrag von rund 

CHF 12.8 Mio. und den Neubewertungen der gemeindlichen Liegenschaften von rund CHF 

11 Mio.. Zudem ist mit der Annahme des Steuerpakets Nr. 8 der Beitrag an den Kanton für 

den nationalen Finanzausgleich (NFA) weggefallen (budgetiert war 2024 ein Aufwand von 

CHF 2.2 Mio.). Gleichzeitig leistet der Kanton infolge der Steuerausfälle einen befristeten 

Solidaritätsbeitrag von rund CHF 2.2 Mio.. 

Erfolgsneutral sind unter der vollständigen Entnahme aus den finanzpolitischen Reserven 

«für künftige Abschreibungen» zusätzliche Abschreibungen für den Neubau des Schulhau-

ses Hofmatt 4 sowie die baulichen Massnahmen für die Schulhäuser 1, 2 und 3 von CHF 

8’076’076 vorgenommen worden. Detailliertere Angaben finden Sie auf den nachfolgenden 

Seiten. 

Die Ägeribad AG konnte aufgrund der finanziellen Lage sowie unter Berücksichtigung der 

Investitionsplanung für die kommenden Jahre die Darlehen gegenüber den Gemeinden 

Oberägeri und Unterägeri im Jahr 2024 im Umfang von gesamthaft CHF 300'000 reduzieren. 

Die Reduktion des Darlehens für die Einwohnergemeinde Oberägeri beträgt CHF 180’000. 

Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoausgaben von CHF 2’454’824 ab. Budgetiert 

waren Nettoausgaben von CHF 12’305’000. Nachfolgende Projekte mit einer Differenz von 

mehr als CHF 500’000 gegenüber dem Budget sind nicht oder nur zum Teil im Jahr 2024 

angefallen: 

− Fussballplatz Chruzelen, Anpassungen 

− Ersatz Clubhaus FC Ägeri 

− Wasserverbundleitung Sattel 
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− Sulzmatt- / Zwüschenbächbach, Hochwasserschutz 

− Zudem sind die Gesamtkosten für den Umbau und die Sanierung des Lagerhauses MUK 

vom Verwaltungs- in das Finanzvermögen überführt worden. 

Die nachfolgenden Tabellen entsprechen den Vorgaben des Gesetzes über den Finanz-

haushalt des Kantons Zug und der Gemeinden (Finanzhaushaltgesetz; FHG) vom 31. Au-

gust 2006 (Stand 01.01.2018) sowie der Finanzhaushaltverordnung (FHV) vom 21. Novem-

ber 2017 (Stand 01.01.2018). Die Beträge sind gerundet. Die Totalisierungen können des-

halb von der Summe der einzelnen Werte abweichen. 
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30 Personalaufwand 

Der Personalaufwand fällt gegenüber dem Budget um rund 1 % resp. Um rund CHF 223’000 

tiefer aus. Der Hauptgrund dieser Reduktion ist in der Abteilung Bildung zu finden 

(Nichtbeanspruchung eines zusätzlichen Klassenzugs in der Primarstufe). 

31 Sachaufwand 

Der Sachaufwand fällt gegenüber dem Budget um rund 6 % resp. um rund CHF 585'000 

tiefer aus. Der Hauptgrund dieser Reduktion ist in den Abteilungen Präsidiales (IT) und 

Sicherheit (Umwelt) zu finden. 

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 

Die Abschreibungen fallen gegenüber dem Budgret um rund 8 % resp. CHF 131’000 tiefer 

aus, da einzelne Projekte per 31.12.2024 noch nicht betriebsbereit gewesen sind. 

34 Finanzaufwand 

Der Finanzaufwand (Liegenschaften im Finanzvermögen, Skontoabzug und 

Vergütungszinsen bei den Steuern und Zinsaufwand beim Fremdkapital) fällt gegenüber dem 

Budget um rund 8 % resp. um rund CHF 59’000 tiefer aus. 

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 

Die Spezialfinanzierung Abwasser weist anstelle eines Mehraufwands einen Mehrertrag aus. 

36 Transferaufwand 

Der Transferaufwand fällt gegenüber dem Budget um rund 22 % resp. Um rund CHF 2.8 Mio. 

tiefer aus. Die Hauptgründe sind der tiefere Defizitbeitrag an die Ägeribad AG von rund CHF 

395’000 und der Wegfall des Beitrags an den Kanton für den nationalen Finanzausgleich von 

rund CHF 2.2 Mio.. Dies als Folge der Annahme des Steuerpakets Nr. 8 im November 2023. 

38 Ausserordentlicher Aufwand 

Das Schulhaus Hofmatt 4 und die baulichen Massnahmen in den Schulhäusern Hofmatt 1, 2 

und 3 sind mit zusätzlichen Abschreibungen von rund CHF 8’076’000 vollständig 

abgeschrieben worden. Dies unter der gleichzeitigen Entnahme der finanzpolitischen 

Reserve «für künftige Abschreibungen». 

Ebenfalls sind die Planungskosten für den Bau des Energieverbunds Lutisbach von rund 

CHF 15’000 mit zusätzlichen Abschreibungen vollständig abgeschrieben worden. 

39 Interne Verrechnungen 

Die internen Verrechnungen werden wegen der Spezialfinanzierungen geführt und sind 

erfolgsneutral. 
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40 Fiskalertrag 

Die Fiskalerträge fallen gegenüber dem Budget um rund 42 % resp. CHF 12.8 Mio. höher 

aus. Nachfolgende wesentliche Änderungen haben dazu geführt, dass die Fiskalerträge hö-

her als budgetiert ausgefallen sind: 

Zunahme Einkommenssteuer   CHF 7.7 Mio. 

Zunahme Vermögenssteuern   CHF 5.1 Mio. 

Abnahme Quellensteuern    CHF 1.6 Mio. 

Zunahme Grundstückgewinnsteuern  CHF 1.6 Mio. 

Mehrertrag Fiskalerträge    CHF 12.8 Mio. 

41 Konzessionen 

Die Konzession der WWZ für das 4. Quartal 2023 wurde noch ausbezahlt. 

42 Entgelte 

Die Mehrerträge bei den Entgelten fallen gegenüber dem Budget um rund 8 % resp. um rund 

CHF 386’000 höher aus. Die Hauptgründe sind bei der Abteilung Soziales und Gesundheit 

(höhere Elternbeiträge für schulergänzende Betreuung und höhere Rückerstattungen für 

bevorschusste Sozialhilfeleistungen) sowie bei der Abteilung Bau und Sicherheit (höhere 

Benützungsgebühren Abwasser) entstanden. 

44 Finanzertrag 

Der Finanzertrag (Liegenschaften im Finanzvermögen, Verzugszinsen bei den Steuern und 

Zinserträgen) fällt gegenüber dem Budget um rund CHF 11.3 Mio. höher aus. Der Haupt-

grund dieser Zunahme ist durch die Neubewertung der gemeindlichen Liegenschaften von 

rund CHF 11.1 Mio. zu finden. 

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 

Die Spezialfinanzierung Wasser schliesst mit einem höheren Mehraufwand als budgetiert ab. 

Die Spezialfinanzierung Abwasser weist anstelle eines Mehraufwands einen Mehrertrag aus. 

46 Transferertrag 

Der Transferertrag fällt gegenüber dem Budget um rund 35 % resp. um rund CHF 2.1 Mio. 

höher aus. Der Hauptgrund ist der befristete Solidaritätsbeitrag des Kantons für entgangene 

Fiskalertäge von rund CHF 2.2 Mio.. Dies als Folge der Annahme des Steuerpakets Nr. 8 im 

November 2023. 
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48 Ausserordentlicher Ertrag 

Aufgrund der zusätzlichen Abschreibungen für das Schulhaus Hofmatt 4 und der baulichen 

Massnahmen bei den Schulhäusern Hofmatt 1, 2 und 3 ist eine Entnahme aus Reserven (für 

künftige Abschreibungen) von rund CHF 8’076’000 vorgenommen worden. Diese Reserve ist 

nun aufgelöst. 

49 Interne Verrechnungen 

Die internen Verrechnungen werden wegen der Spezialfinanzierungen geführt und sind er-

folgsneutral. 

 

 

0100 Politische Führung 

Die Kommissionsentschädigungen sowie weitere budgetierte Aufwände sind nicht bean-

sprucht worden resp. Sind tiefer ausgefallen.  
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1000 Verwaltung Präsidiales 

Geplante Weiterbildungen wurden nicht absolviert. Zudem wurden die budgetierten Kosten 

für Mobiltelefone und Abos den jeweiligen Kostenstellen belastet. 

1102 Informatik Verwaltung 

Diverse Beschaffungen konnten günstiger ausgeführt werden. Einige budgetierte Aufwände 

sind nicht beansprucht worden.  

1103 Informatik Bildung 

Anstelle der Anschaffung eines neuen Servers wurde zur Kostenoptimierung Speicherplatz 

auf einem externen Server gemietet.  

 

 

2200 Verwaltung Einwohnerdienste 

Diverse budgetierte Aufwände sind nicht beansprucht worden, resp. sind tiefer ausgefallen. 

2203 Notariat 

Das Notariat verzeichnete eine Zunahme von Handänderungen. Aus diesem Grund fallen die 

Erträge höher als budgetiert aus.  

 

3000 Verwaltung Schule 

Nebst einer nicht budgetierten Überbrückungsrente fallen Mehrkosten für einen zweiten Zi-

vildienstleistenden an. Zudem wurden die Kosten für Mobiltelefone und Abos den jeweiligen 

Abteilungen belastet und nicht der Kostenstelle 1000. 
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3002 Primarstufe 

Nebst Einsparungen beim Personalaufwand (ein budgetierter Klassenzug wurde nicht benö-

tigt) konnte der Sachaufwand tiefer gehalten werden. Diesen Einsparungen stehen Mehrkos-

ten für den Solidaritätsbeitrag für Schüler und Schülerinnen aus der Ukraine gegenüber. 

3003 Oberstufe 

Nebst Einsparungen beim Personalaufwand (weniger Teuerung als budgetiert) konnte der 

Sachaufwand tiefer gehalten werden. Zudem sind keine Kosten für den Solidaritätsbeitrag für 

Schüler und Schülerinnen aus der Ukraine angefallen. Diesen Einsparungen stehen Mehr-

kosten für das Integrations-Brücken-Angebot gegenüber. 

3102 Weitere Angebote 

Es sind keine Schulbusausbildungen angefallen. Zudem mussten noch keine Abos für den 

Ortsbus ausgestellt werden. 

3200 Sonderschulung 

Die Rückerstattungen für die integrative Schule werden neu in dieser Kostenstelle verbucht. 

 

4000 Kultur 

Die Kosten für die digitalen Dorfeingangstafeln sind höher als budgetiert ausgefallen. Zudem 

ist die Entschädigung an die Einwohnergemeinde Unterägeri für den Kulturbeauftragten hö-

her als budgetiert ausgefallen. 

4100 Tourismus, Sport, Freizeit 

Das Defizit der Ägeribad AG fällt tiefer als budgetiert aus. Dies dank hoher Besucherzahlen 

im Bad und gestiegener Umsatzzahlen im Restaurant Lago. Der Anteil der Einwohnerge-

meinde Oberägeri an das Defizit beträgt CHF 373’310 und fällt um rund CHF 404’981 tiefer 

als budgetiert aus. Der Anteil der Einwohnergemeinde Oberägeri an den Erneuerungsfond 

für 2024 beträgt CHF 745’194. Der Saldo beläuft sich per 31.12.2024 auf CHF 4’056’868. 

Für weitere Detailinformationen zur Jahresrechnung der Ägeribad AG verweisen wir auf den 

Jahresbericht 2024, welcher unter www.oberaegeri.ch eingesehen werden kann. 

 

http://www.oberaegeri.ch/
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5001 Gesundheit und Alter 

Die Mehrkosten sind im Zusammenhang mit dem Neubau des Pflegezentrums, der Nachfol-

geträgerschaft Zentrum Breiten und der Schaffung der Fachstelle Alter sowie durch höhere 

Beiträge an die ambulante und stationäre Langzeitpflege entstanden. 

5300 Leistungen an Familien 

Infolge notwendiger Erhöhung des Stellenplans für die schulergänzende Betreuung (SEB) 

aufgrund von zusätzlichen Angeboten und der deutlich höheren Belegung sind Mehrkosten 

beim Personalaufwand entstanden. Aufgrund der zusätzlichen Angebote und der höheren 

Belegung haben auch die Erträge bei den Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen zuge-

nommen. 

5500 Soziale Wohlfahrt 

Auf der Ertragsseite sind höhere Rückerstattungen aus wirtschaftlicher Sozialhilfe aufgrund 

von Fallabschlüssen zu verzeichnen.  

 

6001 Werkdienst 

Zusätzlich zu einer nicht budgetierten Überbrückungsrente fallen Mehrkosten für das Lager 

Obererliberg an. 
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6010 Verwaltung Bau 

Im Wesentlichen haben Mehrkosten betreffend Ortsplanungsrevision zur Zunahme der Aus-

gaben geführt. 

6101 Liegenschaften Finanzvermögen 

Der Sachaufwand konnte tiefer als budgetiert gehalten werden. Aufgrund von Mietzinsan-

passungen (Referenzzinssatzerhöhung) sowie neuer Mietverhältnisse steigen die Erträge. 

6104 Lagerhaus MUK 

Das Lagerhaus MUK ist vom Verwaltungs- in das Finanzvermögen umgebucht worden. 

Gleichzeitig ist eine neue Kostenstelle eröffnet worden. 

6132 Mehrzweckanlagen 

Zusatzaufwendungen infolge diverser Unterhaltsarbeiten in der Dreifachhalle / Musikschule 

haben zu Mehrausgaben geführt. 

6149 Übrige Liegenschaften 

Die gesetzlichen Abschreibungen sind zu tief budgetiert worden. 

6171 Schulhäuser Hofmatt 

Die gesetzlichen Abschreibungen für das Schulhaus Hofmatt 4 sind zu tief budgetiert wor-

den. Weiter sind das Schulhaus Hofmatt 4 und die baulichen Massnahmen in den Schulhäu-

sern Hofmatt 1, 2 und 3 mit zusätzlichen Abschreibungen vollständig abgeschrieben worden. 

Aufgrund der zusätzlichen Abschreibungen für das Schulhaus Hofmatt 4 und für die bauli-

chen Massnahmen bei den Schulhäusern Hofmatt 1, 2 und 3 ist eine Entnahme aus Reser-

ven (für künftige Abschreibungen) vorgenommen worden. Diese Reserve ist nun aufgelöst. 

6200 Strassen und Plätze 

Diverse Budgetposten sind nicht oder nur teilweise beansprucht worden resp. konnten güns-

tiger vergeben werden. 

6401 Wasserversorgung 

Die Spezialfinanzierung Wasser weist per 31. Dezember 2024 einen Aufwandüberschuss 

von CHF 472’390 aus, der der Spezialfinanzierung Wasserversorgung entnommen wird. Der 

aufgelaufene Saldo der Spezialfinanzierung Wasser beträgt CHF 4’087’773 zugunsten der 

Bezügerinnen und Bezüger. 

6402 Abwasser 

Die Spezialfinanzierung Abwasser weist per 31. Dezember 2024 einen Ertragsüberschuss 

von CHF 130’929 aus, welcher der Spezialfinanzierung Abwasser gutgeschrieben wird. Der 

aufgelaufene Saldo der Spezialfinanzierung Abwasser beträgt CHF 543’101 zugunsten der 

Gebührenpflichtigen. 
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7100 Feuerschutz 

Die geplante Sanierung des Feuerlöschweihers Zwüschenbäch ist nicht erfolgt. Die gesetzli-

chen Abschreibungen sind zu hoch budgetiert worden. 

7300 Öffentlicher Verkehr 

Für den Ortsbus sind im abgeschlossenen Jahr keine Kosten entstanden. 

7500 Gewässer und Fischerei 

Nicht oder nur teilweise beanspruchte Budgetposten haben zu tieferen Kosten gegenüber 

dem Budget geführt. 

7600 Umwelt 

Nicht oder nur teilweise beanspruchte Budgetposten (UFC, Energieverbund, Abschreibun-

gen) haben zu tieferen Kosten als budgetiert geführt. Zudem führen höhere Rückerstattun-

gen beim Zeba zu einer weiteren Reduktion des Gesamtaufwandes. 

 

9000 Steuern 

Nachfolgende wesentliche Änderungen haben dazu geführt, dass die Fiskalerträge höher als 

budgetiert ausgefallen sind: 

Zunahme Einkommenssteuern   CHF 7.7 Mio. 

Zunahme Vermögenssteuern   CHF 5.1 Mio. 

Abnahme Quellensteuern    CHF 1.6 Mio. 

Zunahme Grundstückgewinnsteuern  CHF 1.6 Mio. 

9100 Finanzen und Beiträge 

Mit der Annahme des Steuerpakets Nr. 8 im November 2023 ist kein Beitrag mehr an den 

Kanton für den nationalen Finanzauslgeich (NFA) zu leisten. Mit der Annahme des Steuerpa-

kets Nr. 8 im November 2023 leistet der Kanton einen befristeten Solidaritätsbeitrag von CHF 
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2.2 Mio. Aufgrund der Neubewertung der gemeindlichen Liegenschaften resultiert ein Bewer-

tungsertrag von rund CHF 11.1 Mio.. 
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Erläuterungen zur Bilanz 

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 

Jederzeit verfügbare Geldmittel und Sichtguthaben. 

Forderungen 

Ausstehende Guthaben und Ansprüche gegenüber Dritten, die in Rechnung gestellt oder 

geschuldet sind. 

Kurzfristige Finanzanlagen 

Darlehen an Dritte mit Laufzeiten von 90 Tagen bis zu 1 Jahr. 

Aktive Rechnungsabgrenzung 

Forderungen oder Ansprüche aus Lieferungen und Leistungen des Rechnungsjahres, die 

noch nicht in Rechnung gestellt oder eingefordert wurden, aber der Rechnungsperiode zu-

zuordnen sind. 

Finanzanlagen 

Finanzanlagen mit Gesamtlaufzeit über 1 Jahr. 

Sachanlagen 

Grundstücke, Gebäude, Mobilien etc. im Finanzvermögen. 

Verwaltungsvermögen 

Grundstücke, Strassen, Tief- und Hochbauten, Mobilien etc. im Verwaltungsvermögen. 

Laufende Verbindlichkeiten 

Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die 

innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. 

Kurzfristige Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften bis zu 1 Jahr Laufzeit. 

Passive Rechnungsabgrenzung 

Verpflichtungen aus dem Bezug von Lieferungen und Leistungen des Rechnungsjahres, die 

noch nicht in Rechnung gestellt oder eingefordert wurden, aber der Rechnungsperiode zu-

zuordnen sind. 

Kurzfristige Rückstellungen 

Durch ein Ereignis in der Vergangenheit möglicher Mittelabfluss in der folgenden Rech-

nungsperiode. 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften über 1 Jahr Laufzeit. 

Langfristige Rückstellungen 

Durch ein Ereignis in der Vergangenheit erwarteter oder wahrscheinlicher Mittelabfluss in 

einer späteren Rechnungsperiode. Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und 

Fonds im 

Fremdkapital 

Beinhaltet Legate. 

Eigenkapital 

Beinhaltet Spezialfinanzierungen im Eigenkapital, Reserven, übriges Eigenkapital sowie das 

Jahresergebnis. 
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Anhang zur Jahresrechnung 2023  
1 Rechtsgrundlage  
 
Die vorliegende Jahresrechnung basiert auf dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Kan-
tons Zug und der Gemeinden (Finanzhaushaltgesetz; FHG) vom 31. August 2006 (Stand 
01.01.2018) sowie der Finanzhaushaltverordnung (FHV) vom 21. November 2017 (Stand 
01.01.2018). 
 
2 Angewandtes Regelwerk und Abweichungen  
Die Rechnungslegung erfolgt nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell für die Kantone 
und Gemeinden (HRM2), herausgegeben am 25. Januar 2008 von der Konferenz der kanto-
nalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren. Die Fachempfehlungen 01 bis 21 und Aus-
legungen des Rechnungsgremiums für den öffentlichen Sektor (SRS-CSPCP) stellen Mini-
malstandards dar, welche alle öffentlichen Gemeinwesen einhalten müssen. Gemäss § 3 
Abs. 2 FHV sind Ausnahmen zu HRM2 im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen.  
 
Die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Oberägeri weicht in folgenden Punkt ab:  
 
Abweichung zu Fachempfehlung 03 
Kontenrahmen und funktionale Gliederung: 
- In der Kontengruppe 1080 «Grundstücke FV» erfolgt keine Unterteilung in «unbebaute 
Grundstücke» und «Gebäude inklusive Grundstücke». 
- Die separaten Kontengruppen 1469 «Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau» und 148 
«kumulierte zusätzliche Abschreibungen» werden nicht verwendet.  
 
Abweichung zu Fachempfehlung 06 
Wertberichtigungen: 
- Die Bewertungen der Grundstücke des Finanzvermögens erfolgt mindestens alle zehn Jah-
re statt alle drei bis fünf Jahre.  
 
Abweichung zu Fachempfehlung 07 
Steuererträge: 
- Steuererträge werden nach dem Steuer-Soll-Prinzip abgegrenzt. Dabei werden die Steu-
ererträge nicht im Moment der Zahlung, sondern bei der Rechnungsstellung verbucht. Das 
heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die 
Rechnungen ausgestellt wurden. Die Quellensteuer wird nach dem Kassenprinzip verbucht.  
 
Abweichung zu Fachempfehlung 08 
Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen: 
- Gemäss § 8 Abs. 1 FHG sind Spezialfinanzierungen gesetzlich oder reglementarisch vor-
geschriebene zweckgebundene Mittel zur Erfüllung einer bestimmten öffentlichen Aufgabe. 
Die Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser beruhen auf einem Reglement statt auf 
einer gesetzlichen Grundlage. Die Spezialfinanzierungen werden über die Erfolgsrechnung 
(Arten-gruppe 35 und 45) ausgeglichen statt über die Abschlusskonten. 
Abweichung zu Fachempfehlung 12 Anlagegüter und Anlagebuchhaltung: - Die Anlagebuch-
haltung wird nur für das Verwaltungsvermögen geführt. Für Anlagen im Fi-nanzvermögen 
werden pro Anlage bereits eigene Konten in der Bilanz geführt. 
Abweichung zu Fachempfehlung 16 Anhang zur Jahresrechnung: - Der Beteiligungsspiegel 
enthält keine Anschaffungswerte, keine Aussagen zu Tätigkeiten der Organisationen, zu den 
wesentlichen weiteren Beteiligten und zu Zahlungsströmen sowie zu den spezifischen Risi-
ken. Zudem wird die letzte konsolidierte Bilanz und Erfolgsrechnung je Organisation mit An-
gaben zu den angewendeten Rechnungslegungsstandards nicht ausge-wiesen. 
3 Rechnungslegungsgrundsätze inklusive Bilanzierung und Bewertung 
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Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Perio-
denabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässig-
keit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. 
 
Die Grundsätze der Bilanzierung und der Bewertung lauten: 
- Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen, Forderungen, Aktive Rechnungsabgrenzung  
  und kurzfristige Finanzanlagen sind zum Nominalwert bilanziert. 
- Vorräte und angefangene Arbeiten sind zu den Anschaffungskosten bilanziert. 
- Langfristige Finanzanlagen (Aktien und Anteilscheine) und Sachanlagen im Finanzvermö 
  gen sind zum Verkehrswert bilanziert. 
- Verwaltungsvermögen wird linear ab Nutzungsbeginn abgeschrieben. 
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Der Saldo der rückständigen Ferien- und Gleitzeitguthaben zum Jahresende zeigt die 
«Schuld» der Einwohnergemeinde Oberägeri ihren Mitarbeitenden gegenüber. 
 
Die kurzfristigen Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeiten beinhalten einen Rechtsfall, 
der noch nicht abgeschlossen ist und für den vorsorglich Rückstellungen gebildet worden 
sind. Die übrigen kurzfristigen Rückstellungen aus der Gewinnverwendung 2019 für Energie-
fördermassnahmen konnten aufgelösten werden. 
 
Die kurzfristige Rückstellung für Prozesskosten ist im Zusammenhang 
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mit der Staatshaftungsklage gebildet worden. 2024 sind keine Prozesskosten angefallen. 
Die langfristigen Rückstellungen für Überbrückungsrenten sind erhöht worden. 
Die langfristige Rückstellung für Prozesskosten ist im Zusammenhang mit der Staatshaf-
tungsklage gebildet worden. 
Die langfristigen Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeiten beinhalten einen Rechtsfall, 
der noch nicht abgeschlossen ist und für den vorsorglich Rückstellungen gebildet worden 
sind. 
 

 
 

7. Gewährleistungsspiegel 

a) Bürgschaften 

Aufgrund der Beteiligung des Zeba (Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden zur Be-

wirtschaftung von Abfall) an der Renergia Zentralschweiz AG besteht eine Eventualverpflich-

tung der Einwohnergemeinde zugunsten des Zeba von maximal CHF 521’421. Diese Bürg-

schaft wurde an der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2011 beschlossen. 

b) Garantieverpflichtungen 

Per 31. Dezember 2024 bestehen keine Garantieverpflichtungen. 

c) Weitere Eventualverpflichtungen 

Die Zuger Pensionskasse ist eine öffentlich-rechtliche Einrichtung. Es besteht für bestimmte 

Leistungen, soweit sie aufgrund der Ausgangsdeckungsgrade nicht voll finanziert sind, eine 

Staatsgarantie. Die Gemeinden stellen die Garantie für den jeweils auf ihre Destinatäre (Ak-

tive und Rentenbeziehende) anfallenden Teil. Die Staatsgarantie entfällt, wenn die Zuger 

Pensionskasse die Anforderung der Vollkapitalisierung erfüllt und genügend Wertschwan-

kungsreserven ausweist. Der berechnete Deckungsgrad der Zuger Pensionskasse per 

31.12.2024 beträgt vor Revision und Genehmigung 111.5 % (Vorjahr 105.1 %). Am Ab-

schlussstichtag besteht eine hängige Rechtsstreitigkeit mit der Trifoliastra Holding, beste-

hend aus Pantrust AG, Tafim AG, Omnium Capital AG und Summa Treuhand AG. Es handelt 

sich konkret um Staatshaftungsklagen über CHF 67.5 Mio., welche bestritten werden. Im 

Zeitpunkt der Erstellung der Jahresrechnung 2024 kann der Ausgang des Verfahrens nicht 

eingeschätzt werden sowie eine allfällige Verpflichtung der Gemeinde Oberägeri nicht ver-

lässlich beziffert werden. 
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Gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2015 kann die Einwoh-

nergemeinde Oberägeri der Ägeribad AG bis maximal CHF 15’780’000 Darlehen zur Verfü-

gung stellen. Per 31.12.2024 bestehen Darlehen in der Höhe von total CHF 14’700’000. 

d) Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen 

Per 31. Dezember 2024 bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen. 
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9. Zusätzliche Angaben 

a) Leasingverbindlichkeiten 

Per 31. Dezember 2024 bestehen keine Leasingverpflichtungen. 

b) Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändeter oder abge-

tretener Aktiven unter Eigentumsvorbehalt 

Keine. 

c) Informationen zu Bilanzbereinigungen 

Keine. 

d) Änderungen von Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen und deren Auswir-

kungen 

Es sind keine Änderungen vorgenommen worden. 

e) Eventualforderungen 

Es bestehen keine Eventualforderungen. 

f) Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen, welche die 

Jahresrechnung 2024 und das Vermögen per 31. Dezember 2024 massgeblich verändern. 

 

10. Erläuterungen der wesentlichen Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen 

Die Erläuterungen der wesentlichen Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen sind in den vor-

herigen Berichten aufgeführt.  
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Bericht der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt, die vorliegende Rechnung pro 2024 zu ge-

nehmigen.  
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Wortmeldungen: 

Daniel Rogenmoser, Mitteldorfstrasse 25: Zur Jahresrechnung habe ich eine Frage und 

ein paar Anmerkungen. Auf Seite 4 hat es Vertauschungen gegeben. Hat der Gemeinderat 

noch weitere Fehler in der Kurzversion festgestellt? Nein? Aus meiner Sicht, stimmt noch 

mehr nicht als der Vertauscher dieser Bezeichnung. Ein paar Beispiele: Seite 4, dritter Ab-

schnitt, am Schluss, steht der Hinweis zur Neubewertung der gemeindeeigenen Liegen-

schaften im Finanzvermögen im Sinne von «diese erfolgt gemäss HRM2 alle zehn Jahre». 

Das ist falsch. Das HRM2, das harmonisierte Rechnungslegungsmodell für Kantone und 

Gemeinden, sieht für Grundstücke und Gebäude eine Neubewertung innerhalb von drei bis 

fünf Jahren vor. Im Finanzhaushaltsgesetz spricht man von mindestens allen zehn Jahre, 

aber nicht im HRM2. Wenn ich den Eigenkapitalnachweis in der Langversion anschaue, fin-

de ich zwar eine Erhöhung der finanzpolitischen Reserven, aber keine Reduktion. Sie fragen 

sich wahrscheinlich, wir haben doch ein gutes Ergebnis, was soll das mit diesen Details? Es 

gibt noch mehr. Die Einwohnergemeinde Oberägeri weist eine Beteiligung von 33% an einer 

Firma aus, die es gar nicht gibt. Die Firma heisst dort Schifffahrt Ägerisee AG. Das werden 

Sie nicht finden im Handelsregister. Die Gesellschaft, die man meint, heisst Ägerisee Schiff-

fahrt AG. Auch da sagen Sie, was soll das? Nur ein Detail. 

Am gleichen Ort - vor einem Jahr - haben wir beschlossen, mit Unterägeri die Firma Ener-

gieanlagen Lutisbach AG zu gründen. Es sollen je 50 % der Einwohnergemeinde Unter- und 

Oberägeri gehalten werden. Per 31.12.2024 wird ausgewiesen, dass die Gemeinde Oberä-

geri 1'000 Aktien an dieser Gesellschaft halte. Wir zahlten, wie letztes Jahr beschlossen, 1 

Million plus 500'000 Franken Aufpreis. Die Gesellschaft Energieanlagen Lutisbach AG hat 

gemäss Handelsregister effektiv 2 Millionen Aktien zu je einem Franken nominal ausgege-

ben. Wir weisen aus 1'000 Aktien. Nach der Jahresrechnung halten die Gemeinden somit 

1'000 Aktien davon und somit genau einen Anteil von 0,05% statt 50 Prozent, die wir hier 

beschlossen haben? Oder sind einfach 999'000 Aktien vergessen gegangen auf dieser Seite 

22? Ein Detail vielleicht. Die Gemeinde Oberägeri hält per 31.12.2024 für rund 55 Millionen 

Franken Sachanlagen im Finanzvermögen. Das sind über 40% der Bilanzsummen. Für mich 

doch eine wesentliche Zahl. Wie sich die 55 Millionen Franken zusammensetzen, finden Sie 

nirgends in den Unterlagen. Ist das so üblich? Nein, sage ich Ihnen. Schauen Sie sich die 

Vorlagen der Einwohnergemeinden Unterägeri, Neuheim oder Baar an, dort sind die Details 

zu den Sachanlagen im Finanzvermögen dargestellt. Die Anträge sind noch nicht bekannt 

geworden. Wir haben nun eine Kurzfassung, eine korrigierte Kurzfassung im Internet, eine 

Langfassung und eine detaillierte Erfolgsrechnung, widersprüchliche Hinweise und wesentli-

che Details, die nicht aufgelegt werden. Leider kann ich dieser Jahresrechnung - oder sind 

es mehrere Jahresrechnungen? - nicht zustimmen. Ich kann keiner dieser Versionen zu-

stimmen. 

GR Evelyn Rust: Im Namen des Gesamtgemeinderates und der involvierten Personen ent-

schuldige ich mich für die Fehler und hoffe, dass sie nicht mehr vorkommen. Die Inputs, die 

du uns gegeben hast, bewegen dich zur Ablehnung. Ich nehme das Votum so zur Kenntnis.  

Keine weiteren Wortmeldungen.  

Anträge aus der Einwohnergemeindeversammlung 

Timo Gültig, Mitte Oberägeri: Wir freuen uns über das erfreuliche Ergebnis, und dass es 

uns im letzten Jahr so gut gegangen ist. Wir alle wissen, dass es nicht allen Gemeinden so 

gut geht. Wir haben noch die Bilder vom Bergsturz in Blatten im Lötschental vor Augen. An-

gesichts des Ausmasses der Katastrophe dort und angesichts des guten Rechnungsergeb-

nisses stellen wir den Antrag, dass die Soforthilfe für Blatten auf 50’000 Franken erhöht wird. 

Das soll aber nicht zulasten von anderen Projekten gehen. Es soll die Position Unterstützung 
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im Inland von 150’000 auf 200’000 Franken erhöht werden, zulasten der Position für finanz-

politische Reserven. 

GP Marcel Güntert: Selbstverständlich würden wir diesem Antrag zustimmen. Wir haben 

bereits 10'000 Franken Soforthilfe für Blatten gesprochen. Zudem haben wir im Gemeinderat 

diskutiert, bis im Herbst eine zweite Tranche für Blatten zu spenden. Selbstverständlich kön-

nen wir diesen Betrag erhöhen. Ich schlage vor, dass wir weitere Wortmeldungen abwarten 

und nachher über die Anträge einzeln abstimmen. 

Irène Meier, Co-Präsidentin SVP Oberägeri: Die Gemeinde Oberägeri schliesst das Jahr 

mit einem erfreulichen Mehrertrag ab und stellte in ihrer Botschaft die Anträge zur Genehmi-

gung der Rechnung sowie die Verteilung der Mehrerträge. Wir von der SVP können dem 

grundsätzlich zustimmen, wollen aber trotzdem drei Änderungen beantragen. Vor einem Jahr 

sprachen wir 100'000 Franken für die Inlandhilfe, davon auch 10'000 explizit für das Ägerital. 

Der Gemeinderat hat das auch ordnungsgemäss umgesetzt und die Verteilung im Ägerital 

sogar verdankenswerterweise verdoppelt. In der aktuellen Rechnung haben wir gesehen, 

dass sich der Gesamtbeitrag für das Inland um 50'000 Franken auf neu 150'000 Franken 

erhöht. Entsprechend dieser Erhöhung beantragen wir eine angemessene Erhöhung des 

regionalen Anteils. Neu soll dieser bei 30'000 Franken liegen. Die zahlreichen lokalen Orga-

nisationen, Vereine und Projekte in unserer Region sind sehr wichtig und tragen zum gesell-

schaftlichen Zusammenhalt bei. Diese wertvolle Arbeit wollen wir gezielt stärken und unter-

stützen. Wie bereits mein Vorredner gesagt hat, ist Blatten durch den Bergsturz und durch 

die sich stauende Lonza fast vollständig zerstört worden. Die Leute haben Hab und Gut und 

Heimat verloren und es ist ungewiss, ob sie wieder zurückkönnen. Man spricht von einem 

Jahrtausendereignis. Das hat nicht nur materielle Folgen, sondern auch soziale. Eine ganze 

Dorfgemeinschaft ist von einer Sekunde auf die andere verschwunden. Aus unserer Sicht 

halten wir es für unsere Pflicht, zuerst im Inland zu helfen, wo Schweizerinnen und Schwei-

zer direkt und existenziell betroffen sind. Darum stellen wir den Antrag, dass die Verwendung 

von 50'000 Franken, die für das Ausland vorgeschlagen worden sind, vollumfänglich zuguns-

ten von Blatten verwendet werden. Im Antrag der Gemeinde ist vorgesehen, dass 25 Millio-

nen zur Förderung von betreutem Wohnen im Alter in Form einer Vorinvestition für ein neues 

Pflegeheim zugewiesen werden. Wir finden, dass dieser Betrag ebenfalls, wie schon die 2,81 

Millionen, in die finanzpolitische Reserve fliessen soll. Wir möchten das aus folgenden Grün-

den. Die Diskussionen um ein neues Pflegeheim, ob überhaupt, wenn ja wo und was ist mit 

der Breiten und so weiter, das ist noch nicht fertig diskutiert. Darum wollen wir keine Zweck-

bindung, bevor überhaupt ein Grundsatzentscheid gefällt worden ist. Wir haben Bedenken, 

dass es politische Entscheidungen vorwegnehmen und indirekt beeinflussen kann. So quasi, 

jetzt muss man Ja stimmen zum neuen Pflegeheim, wenn schon so viel Geld gesprochen 

wurde. Die Einlage dieses Geldes in die finanzpolitische Reserve bewahrt dem Stimmbürger 

und der Stimmbürgerin die Entscheidungsfreiheit und lässt offen, ob diese Mittel später wirk-

lich für ein Pflegeheim, für betreutes Wohnen im Alter oder in ein anderes prioritäres 

Grossprojekt eingesetzt werden sollen. 

Urs Schnieper, Acherweg 12: Ich habe drei Anträge in Sachen Gewinnverwendung. Wir 

haben 11 Millionen Franken aus Aufwertungsgewinnen gemacht. Das sind Liegenschaften, 

welche im Finanzvermögen aufgewertet wurden. Die 11 Millionen sind keine erwirtschafteten 

Gewinne, sondern einfach ein errechneter Gewinn. Und ich meine, wir müssten diese 11 

Millionen wieder zurückstellen, und zwar in eine Reserve oder in eine Rückstellung für Auf-

wertungen von Liegenschaften. Das gute Ergebnis kommt auch aus den Aufwertungen. Ich 

beantrage, dass man spezielle Reserven oder Rückstellungen macht. Zweitens, mit dem 

Rest von diesen 25 Millionen gehe ich mit Irène Meier einig. Diese dürfen wir nicht einfach 

für ein Alters- und Pflegeheim brauchen. Dann als letztes hat Timo Gültig gesagt, man sollte 

50'000 Franken für Blatten spenden. Angesichts dessen, dass wir so ein gutes Resultat ha-
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ben, und viel Geld für unnütze Planungen ausgeben, möchte ich den Betrag für Blatten auf 

100'000 erhöhen. 

Ernst Merz, Gulmstrasse 14a: Wie Urs Schnieper erklärt hat, haben wir einen sogenannten 

Gewinn, der gar nicht erwirtschaftet war. Dann haben wir Investitionen, die nicht realisiert 

worden sind. Und wenn Sie das abzählen, dann schmilzt der Gewinn, den der Gemeinderat 

ausgewiesen hat, sehr deutlich weg. Die Gemeinderätin hat nur den Ertrag kommentiert, 

über den Ausgabenwachstum gab es kein Wort. Und es würde Sie sicher auch interessieren, 

warum wir zwischen dem Vorjahr 2023 und 2024 acht Millionen mehr ausgeben. Das sind 

fast 20 Prozent. Ich habe schon einige Rechnungen von anderen Gemeinden angeschaut. 

Das ist einmalig. Und darum würde ich den Vorschlag von Irène Meier unterstützen, weil es 

eine ausserordentliche Lage ist. Ich war in Blatten vor fünf Jahren und es bedrückt einen, wie 

das heute aussieht. 

Anträge aus der Einwohnergemeindeversammlung 

Timo Gültig, Die Mitte Oberägeri Zusätzliche 50'000 Franken für die Gemeinde Blatten 

Irène Meier, SVP Oberägeri Innerhalb der vorgesehenen 150'000 Franken für Un- 

terstützungen im Inland soll ein Betrag von mindestens 

30'000 Franken gezielt für Vereine, Organisationen und 

Institutionen im Ägerital reserviert werden. 

Die vorgesehenen 50'000 Franken für Auslandshilfe 

werden vollumfänglich der Gemeinde Blatten zugewen-

det. 

Der dritte Antrag der SVP, die vorgesehenen CHF 

25'000'000 anstatt als Vorinvestition für ein Pflegeheim 

beiseitezulegen, stattdessen dem übrigen Eigenkapital 

zuzuweisen, wurde aufgrund des vorstehenden, ange-

nommenen Antrags von Urs Schnieper angepasst. Neu 

sollen die restlichen CHF 14'000'000 ins übrige Eigen-

kapital gehen. 

Urs Schnieper 14 Millionen sollen in die finanzpolitischen Reserven 

gestellt werden. 

 Weitere 50'000 Franken sollen an die Gemeinde Blatten 

gespendet werden.  

Abstimmung Abänderungsanträge 

Timo Gültig, Die Mitte Oberägeri Der Antrag wird grossmehrheitlich mit einigen Gegen-

stimmen angenommen.  

 

Irène Meier, SVP Oberägeri Der Antrag zur Verwendung von 30'000 Franken fürs 

Ägerital wurde grossmehrheitlich angenommen. 

 Der Antrag die zusätzlichen 50'000 Franken aus der 

Auslandhilfe zu nehmen und diese somit zu kürzen wird 

mit 169 zu 147 Stimmen angenommen. 

 Der Antrag die vorgesehenen CHF 25'000'000 anstatt 

als Vorinvestition für ein Pflegeheim beiseitezulegen, 
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stattdessen dem übrigen Eigenkapital zuzuweisen, wur-

de aufgrund des vorstehenden, angenommenen Antrags 

von Urs Schnieper angepasst. Neu sollen die restlichen 

CHF 14'000'000 ins übrige Eigenkapital gehen. Dieser 

Antrag wurde ebenfalls angenommen. 

Urs Schnieper Der Antrag für die separate Rückstellung wird mit 203 zu 

55 Stimmen angenommen. 

 Der Antrag die 14 Millionen in die finanzpolitischen Re-

serven zu stellen, wird grossmehrheitlich angenommen.  

 Der Antrag weitere 50'000 Franken an die Gemeinde 

Blatten zu spenden, wird mit 201 zu 77 abgelehnt. 

Schlussabstimmung zum Traktandum 1 

1. Die Rechnung der Einwohnergemeinde Oberägeri pro 2024 wird genehmigt. 

2. Der Mehrertrag von CHF 28’016’689.02 wird wie folgt verteilt: 

• CHF 120'000.00 für Unterstützungen im Inland 

• CHF 30’000.00 für Unterstützungen im Ägerital 

• CHF 50'000.00 zur Unterstützung der Gemeinde Blatten 

• CHF 16’810'000.00 für finanzpolitische Reserven 

• CHF 11’000’000.00 als Rückstellung zur Ausweisung des nicht operativen 

Gewinns (Aufwertungsreserve) 

• CHF 6’689.02 für Zuweisung in das übrige Eigenkapital 

Dem Antrag wurde mit sieben Gegenstimmen grossmehrheitlich zugestimmt. 
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TRAKTANDUM 3 

Schlussabrechnung über Investitionen, Projekte im Finanzvermögen und Rahmenkre-

digte 

Anträge des Gemeinderates 

1. Die im Bericht aufgeführten Schlussabrechnungen über Investitionen ohne Zusatzkredite 

werden genehmigt und können abgeschlossen werden. 

2. Die im Bericht aufgeführten Schlussabrechnungen über Projekte im Finanzvermögen und 

über Objektkredite / Rahmenkredite zulasten der Erfolgsrechnung werden genehmigt und 

können abgeschlossen werden. 

Bericht des Gemeinderates 

Abgeschlossene Investitionsprojekte im Verwaltungsvermögen und Projekte im Finanzver-

mögen sowie für Rahmenkredite sind der Einwohnergemeindeversammlung zur Genehmi-

gung zu unterbreiten. 

Gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 29. Juni 1982 über den Erlass einer Zu-

ständigkeitsordnung für Ausgabenbeschlüsse gelten folgende Regelungen: Bei Investitionen 

mit Mehrkosten von mehr als 5 %, im Minimum aber über CHF 30’000, ist ein Zusatzkredit zu 

beantragen. Dies gilt für alle vor dem 30.11.2020 gesprochenen Kredite. 

An der Urnenabstimmung vom 27.09.2020 ist die Finanzkompetenz der Gemeindeordnung 

per 01.01.2022 angenommen worden. Bezüglich Zusatzkredit ist festgehalten worden, dass 

in Ausführung von § 34 FHG in der Praxis von einer wesentlichen Abweichung gesprochen 

werden kann, wenn diese mehr als 10 Prozent der Kreditsumme oder mehr als CHF 100’000 

beträgt. Dies gilt für alle ab dem 30.11.2020 gesprochenen Kredite. 
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Erläuterungen zu abgerechneten Investitionen (Verwaltungsvermögen), Projekte im 

Finanzvermögen (Bilanz) und Objekt- und Rahmenkredite (Erfolgsrechnung) 

Der Beitrag an die Sanierung der Pfarrkirche St. Peter und Paul schliesst mit einer Kredit-

überschreitung von CHF 16’435 ab. Bei der Budgetierung ist der Kanton von tieferen Kosten 

ausgegangen.  

Das Mehrzweckgebäude im Alosen schliesst, unter Berücksichtigung der Teuerung, mit einer 

Kostenunterschreitung von CHF 207’493 ab. Der Anteil der Wohnungen beläuft sich auf CHF 

2’750’000 und ist 2023 in das Finanzvermögen übertragen worden. Diese Minderkosten sind 

durch die Aufrechnung der Teuerung entstanden. 

Die baulichen Massnahmen / Anpassungen in den Schulhäusern Hofmatt 1, 2 und 3 schlies-

sen, unter Berücksichtigung der Teuerung, mit einer Kostenüberschreitung von CHF 22’268 

ab. Diese Mehrkosten sind durch nachträgliche Installationen entstanden. 

Die Neugestaltung Umgebung Schulhaus Morgarten (Teilbereich Schulhaus) schliesst, unter 

Berücksichtigung der Teuerung, mit einer Kostenunterschreitung von CHF 147’872 ab. Diese 

Minderkosten sind durch gute Arbeitsvergaben und Optimierungen des Projekts entstanden. 

Die Neugestaltung Umgebung Schulhaus Morgarten (Teilbereich Strassen und Plätze) 

schliesst, unter Berücksichtigung der Teuerung, mit einer Kostenüberschreitung von CHF 

14’921 ab. Diese Mehrkosten sind durch unvorhergesehene bauliche Anpassungen entstan-

den. 

Die Neugestaltung des Seezugangs Morgarten schliesst, unter Berücksichtigung der Teue-

rung, mit einer Kostenunterschreitung von CHF 95’683 ab. Diese Minderkosten sind auf gute 

Arbeitsvergaben zurückzuführen. Die Gemeinde Sattel hat sich mit CHF 7’249 (zwei Bäume) 

an den Kosten beteiligt. 

Die Teilsanierung der Morgartenstrasse von Hirschen bis Seewasserwerk (Wasserleitung) 

schliesst, unter Berücksichtigung der Teuerung, mit einer Kostenunterschreitung von CHF 

132’274 ab. Diese Minderkosten sind durch gute Arbeitsvergaben entstanden. Die Gebäude-

versicherung hat für einen Hydranten einen Subventionsbeitrag von CHF 6’000 geleistet. 

Der Neubau der Schmutzwasserableitung Laubgässli – Eierhals schliesst, unter Berücksich-

tigung der Teuerung, mit einer Kostenunterschreitung von CHF 39’082 ab. Diese Minderkos-

ten sind durch gute Arbeitsvergaben entstanden. 

Die Teilsanierung der Morgartenstrasse von Hirschen bis Seewasserwerk (Abwasserleitung) 

schliesst, unter Berücksichtigung der Teuerung, mit einer Kostenunterschreitung von CHF 

124'462 ab. Diese Minderkosten sind durch gute Arbeitsvergaben entstanden. 

Mit der Gründung der Energieanlagen Lutisbach AG und der Energie Ägerital AG werden die 

Planungen durch diese beiden Gesellschaften weitergeführt. Die aufgelaufenen Planungs-

kosten für den Energieverbund Lutisbach betragen CHF 15’322. Das Projekt wird abge-

schlossen und schliesst mit Minderkosten von CHF 134'678 ab. Die aufgelaufenen Kosten 

von CHF 15’322 sind vollständig abgeschrieben worden. 

Mit der Gründung der Energieanlagen Lutisbach AG und der Energie Ägerital AG werden die 

Vorinvestitionskosten durch diese beiden Gesellschaften getragen. Für die Einwohnerge-

meinde sind keine Kosten angefallen. Das Projekt wird abgeschlossen und schliesst mit 

Minderkosten von CHF 230’000 ab. 
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Schlussabrechnung über Projekte im Finanzvermögen 

Die Aktiengesellschaft Energie Ägerital AG ist gegründet worden. Die Aktiengesellschaft 

Energieanlagen Lutisbach AG ist gegründet worden. Der Gemeinderat hat gemäss Finanz-

kompetenz das Mehrfamilienhaus an der Morgartenstrasse 11 gekauft. Der Gemeinderat hat 

gemäss Finanzkompetenz eine Wohnung im Riedmattli 1 gekauft. 

Schlussabrechnung über Objektkredite / Rahmenkredite in der Erfolgsrechnung 

Das Wettbewerbsverfahren «Neugestaltung und ortsbauliche Entwicklung Busknoten 

Oberägeri» ist abgeschlossen. Der Objektkredit von CHF 295’000 zulasten der Erfolgsrech-

nung schliesst mit Minderkosten von CHF 26'484 ab.  
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Wortmeldungen 

Es werden keine Wortmeldungen angebracht. 

Anträge des Gemeinderates:  

1. Die im Bericht aufgeführten Schlussabrechnungen über Investitionen ohne Zusatz-

kredite werden genehmigt und können abgeschlossen werden. 
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2. Die im Bericht aufgeführten Schlussabrechnungen über Projekte im Finanzvermögen 

und über Objektkredite / Rahmenkredite zu Lasten der Erfolgsrechnung werden ge-

nehmigt und können abgeschlossen werden. 

Abstimmung 

Die Anträge werden ohne Gegenstimmen angenommen.  
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TRAKTANDUM 4 

Medizinische Grundversorgung Oberägeri: Gründung einer Aktiengesellschaft mit Be-

teiligung von CHF 500’000 und Gewährung eines Darlehens von CHF 1’270’000 

Anträge des Gemeinderates 

1 Der Gründung der Aktiengesellschaft Medizinische Grundversorgung Oberägeri AG 

durch die Einwohnergemeinde Oberägeri zur Sicherstellung der medizinischen Grund-

versorgung mit einer Beteiligung von CHF 500’000 am Aktienkapitalwird zugestimmt. 

2 Der Gemeinderat wird ermächtigt, der neu gegründeten Aktiengesellschaft Medizini-

sche Grundversorgung Oberägeri AG ein Betriebsdarlehen in der Höhe von CHF 

1’270’000 zu gewähren. 

Bericht des Gemeinderates 

Die Sicherstellung und Gestaltung der medizinischen Grundversorgung sind bereits seit 

mehreren Jahren Themen, welche die Einwohnergemeinde Oberägeri und den Gemeinderat 

stark beschäftigen. 

Im Jahr 2020 wurde die Gesundheitspunkt Oberägeri AG gegründet mit dem Ziel, eine mo-

derne und zukunftsfähige Praxis nach dem System einer integrierten und patientenzentrier-

ten medizinischen Grundversorgung aufzubauen sowie die Nachfolge für die beiden zuvor 

bestehenden Praxen von Dr. Joachim Henggeler sowie Dr. Emil Schalch zufriedenstellend 

zu lösen. Um dieses Vorhaben zu unterstützen, hat die Einwohnergemeinde Oberägeri mit 

der Gesundheitspunkt Oberägeri AG für den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 30. Septem-

ber 2023, auf der Basis eines durch die Gemeindeversammlung bewilligten Rahmenkredits 

von CHF 300’000, eine Leistungsvereinbarung zur Finanzierung von nicht verrechenbaren 

gemeinwirtschaftlichen Leistungen gemäss Tarmed abgeschlossen. 

Nach Ablauf dieser Leistungsvereinbarung wurde eine Anschlusslösung gesucht, um einer-

seits die medizinische Grundversorgung in Oberägeri weiterhin zu sichern, und andererseits, 

um die bislang nicht gelöste Nachfolgeregelung für die Gesundheitspunkt Oberägeri AG 

noch intensiver zu begleiten und zu unterstützen. Am 11. Dezember 2023 stimmte die Ge-

meindeversammlung erneut einem Rahmenkredit von CHF 300’000 zu und ermächtigte den 

Gemeinderat, mit der Gesundheitspunkt Oberägeri AG für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 

bis 31. Dezember 2026 eine neue Leistungsvereinbarung zur Finanzierung von medizini-

schen Leistungen mit Mehrwert für die Bevölkerung abzuschliessen. Die Vereinbarung bein-

haltet Beiträge der Gemeinde für nicht finanzierte Leistungen wie das Chronic Care Ma-

nagement und die Wundpflege, die medizinische Grundversorgung durch einen Kinderarzt 

oder eine Kinderärztin, gemeinwirtschaftliche Leistungen (Heimarzt Zentrum Breiten, Schul-

arzt Schule Oberägeri, Herznotfallgruppe) sowie für die Realisierung einer nachhaltigen 

Nachfolgelösung. 

Trotz intensiver Bemühungen konnte bis heute keine Nachfolgelösung für die Gesundheits-

punkt Oberägeri AG gefunden werden. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der beiden Ärz-

te Dr. Emil Schalch und Dr. Joachim Henggeler besteht das Risiko, dass die medizinische 

Grundversorgung in Oberägeri nicht mehr zufriedenstellend gewährleistet werden kann. Dies 

wäre insbesondere dann der Fall, wenn der Gesundheitspunkt Oberägeri als wichtigster Pfei-

ler der medizinischen Grundversorgung für die Bevölkerung von Oberägeri ohne adäquaten 

Ersatz wegfallen würde. 
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Situation in den umliegenden Gemeinden 

Auch die Nachbargemeinden Unterägeri und Sattel stehen vor ähnlichen Herausforderungen 

in der hausärztlichen Versorgung. Während in Oberägeri die Nachfolgeregelung für eine be-

stehende Gruppenpraxis im Mittelpunkt steht, sind in Unterägeri und Sattel Projekte zum 

Aufbau neuer Gruppenpraxen im Fokus. 

Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde Unterägeri anlässlich der Landsgemeinde am 16. 

Juni 2024 die Gründung einer Aktiengesellschaft zum Betrieb eines Ärztezentrums be-

schlossen und finanzielle Leistungen, bestehend aus Aktienkapital, einem Darlehen und ei-

nem À-fonds-perdu-Beitrag zur Personalrekrutierung, im Umfang von insgesamt CHF 

1’950’000 bewilligt. Auch die Gemeinde Sattel engagiert sich finanziell beim Aufbau des Ge-

sundheitszentrums Sattel. 

Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen 

Aufgrund der beschriebenen Ausgangslage sowie der Situation in den Nachbargemeinden 

war für den Gemeinderat klar, dass eine umfassende Auslegeordnung der medizinischen 

Grundversorgung in Oberägeri, auch mit Blick auf die Nachbargemeinden, erforderlich ist. 

Aufgrund des aus Sicht des Gemeinderats dringenden Handlungsbedarfs wurde die Firma 

Docteam AG mit der Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen zur Sicherstellung der medi-

zinischen Versorgung in Oberägeri beauftragt. 

Der Auftrag umfasste eine Bestandsaufnahme mit Bedarfserhebung, die Entwicklung mögli-

cher Lösungsansätze, sowie – falls erforderlich – die Vorbereitung von Entscheidungsgrund-

lagen für die Gemeindeversammlung. Geprüft und verglichen werden sollten verschiedene 

Lösungsansätze, um die sinnvollste Option für die Gemeinde zu eruieren. Zudem wurde die 

Docteam AG mit der inhaltlichen und finanziellen Bewertung der Gesundheitspunkt Oberäge-

ri AG und mit dem Führen von Vorverhandlungen mit derselben betraut, um auch die Varian-

te zur Übernahme und Weiterführung der bestehenden Gruppenpraxis im Detail prüfen und 

beurteilen zu können. 

Die Ergebnisse der Analyse können, basierend auf dem Bericht «Gesundheitsversorgung 

Oberägeri – Sicherung der medizinischen Grundversorgung», wie folgt zusammengefasst 

werden: 

Analyse des Istzustandes und der Versorgungssituation im Ägerital 

– In der medizinischen Grundversorgung Ägerital besteht derzeit, gemessen an den Empfeh-

lungen der OECD, eine Versorgungslücke von rund 7 – 8 Vollzeitäquivalenten. Zusätzlich 

verschärft wird die Versorgungslücke zukünftig durch Pensionierungen  

– Selbst nach der Realisierung des neuen Ärztezentrums in Unterägeri bleibt im Ägerital ein 

Bedarf von 4 – 6 Vollzeitäquivalenten an medizinischem Fachpersonal bestehen. Dieses 

sollte idealerweise in der Gemeinde Oberägeri angesiedelt werden. 

– Die medizinische Grundversorgung in Oberägeri kann durch eine Verjüngung der Ärzte-

schaft und eine breitere Diversifizierung des Angebots nachhaltig gesichert werden. Da die 

Anforderungen an den Aufbau und den Betrieb einer Praxis kontinuierlich steigen (regulati-

ves Umfeld, Digitalisierung) und sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt verändert hat 

(Fachkräftemangel, Nachfrage nach Teilzeitmodellen und Weiterbildung) ist die Sicherung 

der medizinischen Grundversorgung durch eine moderne Gruppenpraxis zu empfehlen. 

– Die Gesundheitspunkt Oberägeri AG verfügt als Gruppenpraxis über eine moderne und 

funktionierende Infrastruktur und wird hinsichtlich Grösse und Ausbaustandard als zukunfts-

fähig eingestuft, einzig die Nachfolge konnte bislang nicht geregelt werden. 

– Wenn keine Nachfolgeregelung oder eine andere Lösung realisiert werden kann, riskiert 

man, die lokale medizinische Grundversorgung zu verlieren und damit an Standortattraktivi-
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tät einzubüssen – auch im Hinblick auf die anstehenden Praxisprojekte in den Nachbarge-

meinden. 

– Die grössten Hürden bei Praxisstart und -nachfolge sind die Finanzierung und die betriebli-

che Erfahrung. Als verlässliche Partnerin hat die öffentliche Hand die Möglichkeit, als An-

schub oder Überbrückungsinvestorin eine Nachfolgeregelung zu unterstützen. Für die Si-

cherstellung des Praxisbetriebs muss jedoch ein externer Partner mit Erfahrung in diesem 

Bereich gesucht werden. 

Handlungsbedarf für die Gemeinde 

– Ohne rasches Handeln könnten die bestehenden guten Voraussetzungen, welche die Ge-

sundheitspunkt Oberägeri AG bisher gewährleistet (moderne Infrastruktur an zentraler Lage 

zu günstigen Konditionen, eingespieltes medizinisches Praxisteam mit viel Know-how), aufs 

Spiel gesetzt werden und es droht eine medizinische Unterversorgung. Zudem muss der 

schulärztliche Dienst an der Schule und der heimärztliche Dienst im Zentrum Breiten ge-

währleistet werden. Es besteht also dringender Handlungsbedarf. 

– Es ist notwendig, dass eine glaubwürdige und an einem nachhaltigen Betrieb interessierte 

Investorin eine Nachfolgeregelung in die Hand nimmt. Die derzeitigen Praxiseigentümer 

können und wollen ihre Praxis übergeben, wenn sie eine verlässliche Lösung für ihr Team 

und ihre Patientinnen und Patienten gefunden haben. 

– Die Gemeinde könnte als Investorin einen langfristigen Rahmen schaffen, der die Ein-

stiegshürde für junge Ärzte und Ärztinnen reduziert und die Chancen erhöht, Vertrauen auf-

zubauen und eine nachhaltige Nachfolgelösung zu finden. Wenn eine ärztliche Nachfolge 

gefunden ist, welche die unternehmerische Verantwortung übernehmen möchte, kann die 

Gemeinde ihr finanzielles Engagement reduzieren. Dabei sind unterschiedliche Modelle 

möglich. 

– Die Zusammenarbeit mit einem externen Partner stellt den Betrieb einer Gruppenpraxis 

sicher. Da die Einwohnergemeinde Oberägeri über keine Erfahrung im Aufbau und Betrieb 

einer medizinischen Praxis verfügt, ist die Kooperation mit einem externen Partner mit um-

fassender Fachkompetenz und Erfahrung beim Führen von Gruppenpraxen essenziell. 

Durch eine solche Zusammenarbeit wird sichergestellt, dass die geplante Gruppenpraxis 

professionell organisiert, wirtschaftlich tragfähig und auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. 

Die Vorteile einer solchen Zusammenarbeit lassen sich in mehrere Bereiche unterteilen: 

Fachkompetenz im Praxisaufbau und -betrieb, Entlastung der Ärzteschaft von administrati-

ven Aufgaben, attraktive Arbeitsbedingungen für Nachwuchsmediziner sowie Zukunftssi-

cherheit durch moderne, digitale Lösungen. 

Handlungsoptionen für die Gemeinde: 

Im Rahmen der Analyse, welche auch die Bewertung der bestehenden Gruppenpraxis der 

Gesundheitspunkt Oberägeri AG beinhaltete, hat die Firma Docteam AG die naheliegends-

ten Handlungsoptionen gleichwertig miteinander verglichen, um die Vor- und Nachteile der 

beiden Optionen (Kosten, Umsetzungszeitpunkt, Chancen, Risiken etc.) auszuloten. 

Gestützt auf die Analyse sowie aufgrund des eruierten Handlungsbedarfs ergeben sich für 

die Einwohnergemeinde Oberägeri zwei mögliche Handlungsoptionen: 

 

Option A: Übernahme der bestehenden Gruppenpraxis Gesundheitspunkt Oberägeri AG 

– Ausgangslage: Erwerb der bestehenden Praxisinfrastruktur durch einen Asset-Deal und  

   Gründung einer Aktiengesellschaft ür den Weiterbetrieb 

– Zeitraum: Praxisübernahme und nahtlose Praxisweiterführung per 01.01.2026 
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– Investition: CHF 1’770’000 

– Finanzierung: Eigenkapital CHF 500’000, Darlehen Einwohnergemeinde Oberägeri  

   CHF 1’270’000 

– Chancen: moderne Praxisinfrastruktur und eingespieltes Team, bestehender Patienten-

stamm, Kontinuität für Praxisteam sowie für Patientinnen und Patienten, zeitnahe Lösung, 

welche einen zeitgleichen Start mit den Praxisprojekten in Unterägeri und Sattel sicherstellt 

– Risiken: Abhängigkeit von knappen Ärzteressourcen, Kulturwandel im Rahmen der Nach-

folgeregelung 

Option B: Aufbau einer neuen Gruppenpraxis «auf der grünen Wiese» 

– Ausgangslage: Aufbau einer neuen Praxisinfrastruktur an einem neuen zentralen Standort  

   in Oberägeri und Gründung einer Aktiengesellschaft für den Betrieb 

– Zeitraum: Praxiseröffnung per 01.01.2027 

– Investition: CHF 1’775’000 

– Finanzierungsvorschlag: Eigenkapital CHF 500’000, Darlehen Einwohnergemeinde  

   Oberägeri CHF 1’275’000 

– Chancen: Aufbau einer Praxisinfrastruktur nach neusten Standards, Möglichkeit zur  

   Realisierung eines innovativen Konzepts mit einem neuen Team 

– Risiken: unklar, ob rechtzeitig passende Räumlichkeiten gefunden werden können,  

   Schwierigkeit, unternehmerische Ärztinnen und Ärzte für ein neues Projekt zu gewinnen,  

   Aufbau eines neuen Teams und Patientenstamms benötigt Zeit, Risiko einer Überkapazi- 

   tät, falls zwei Gruppenpraxen in Oberägeri parallel bestehen. 

Handlungsempfehlung und mögliche Schritte zur Umsetzung 

Basierend auf der Analyse und den durchgeführten Bewertungen, wird die Gründung einer 

Aktiengesellschaft durch die Gemeinde sowie die Weiterverfolgung von Option A empfohlen. 

Nach intensiven Vorgesprächen signalisiert die Gesundheitspunkt Oberägeri AG grundsätz-

lich ihre Bereitschaft, die Praxis unter den im Bericht definierten Rahmenbedingungen und 

Bewertungen an eine neu zu gründende Aktiengesellschaft der Einwohnergemeinde Oberä-

geri zu überführen. 

Überlegungen und Schlussfolgerungen des Gemeinderats 

Der Gemeinderat sieht sich aufgrund der durchgeführten Analyse in seiner Haltung bestätigt, 

dass ein dringender Handlungsbedarf besteht. Gestützt auf § 5 des Gesetzes über das Ge-

sundheitswesen im Kanton Zug (Gesundheitsgesetz) sieht der Gemeinderat als Gesund-

heitsbehörde der Gemeinde für sich eine Rolle in der Sicherstellung der medizinischen 

Grundversorgung. 

Eine hausärztliche Praxis ist für die Gemeinde von zentraler Bedeutung, da sie nicht nur die 

medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherstellt, sondern auch die Standortattraktivität 

fördert und als Arbeitgeberin einen wichtigen wirtschaftlichen Beitrag leistet. 

Die Erfahrungen in Oberägeri und den Nachbargemeinden haben gezeigt, dass ein Enga-

gement der öffentlichen Hand erforderlich ist, um die medizinische Grundversorgung langfris-

tig zu sichern. Die Gemeinde kann dabei als verlässliche Partnerin einen stabilen Rahmen 

für eine nachhaltige Lösung schaffen. 

Die Gründung einer Aktiengesellschaft wird als geeignete Rechtsform erachtet, da sie der 

Gemeinde ermöglicht, verschiedene Optionen zu verfolgen und sich bei Bedarf flexibel aus 

dem Engagement zurückzuziehen. 
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Auch unter Berücksichtigung des geplanten Hausarztprojekts in Unterägeri besteht weiterhin 

ein klarer Bedarf an einer zusätzlichen Praxis im Ägerital. Eine medizinische Überversorgung 

ist nicht zu erwarten, zumal die Nachfrage nach hausärztlichen Leistungen aufgrund der de-

mografischen Entwicklung weiter steigen wird. 

Die beiden Handlungsoptionen für die Gemeinde gehen von einem praktisch gleich hohen 

Finanzierungsbedarf aus. Aufgrund der klaren Vorteile möchte der Gemeinderat die Option 

«Übernahme der bestehenden Gruppenpraxis Gesundheitspunkt Oberägeri AG» (Option A) 

weiterverfolgen und realisieren. Diese Lösung bietet: 

– eine Umsetzung innerhalb von sechs Monaten 

– den Erhalt der Infrastruktur sowie des Know-hows des eingespielten Praxisteams 

– die nahtlose Weiterführung der medizinischen Versorgung für die Patientinnen und  

   Patienten 

Eine Übernahme der Gesundheitspunkt Oberägeri AG durch die neu zu gründende Aktien-

gesellschaft ist nach aktuellem Stand der Verhandlungen zu den im Bericht skizzierten Rah-

menbedingungen möglich. Ein entsprechender Letter of Intent (Absichtserklärung) zur Über-

nahme der Aktienanteile der Gesundheitspunkt Oberägeri AG durch die Einwohnergemeinde 

Oberägeri wurde erarbeitet und unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Gemeinde-

versammlung unterzeichnet. Diese Erklärung enthält die wichtigsten Eckpunkte der Über-

nahme auf der Basis der vorgenommenen Bewertungen und dient als Grundlage für einen 

Kaufvertrag. 

Falls aus unvorhersehbaren Gründen diese Option nicht realisierbar sein sollte, möchte sich 

der Gemeinderat die Möglichkeit offenhalten, den Aufbau einer neuen Gruppenpraxis voran-

zutreiben (Option B). Die Gründung einer Aktiengesellschaft erlaubt es, beide Handlungsop-

tionen flexibel weiterzuverfolgen. 

Mit der Firma Docteam AG steht eine Organisation als mögliche Partnerin zur Verfügung, 

welche sich auf den Aufbau und Betrieb hausärztlicher Gruppenpraxen spezialisiert hat und 

über grosse Erfahrung in diesem Bereich verfügt. Sie könnte als Partnerin in Oberägeri ein-

steigen. 

Finanzierung 

Der Finanzierungsbedarf für eine Gründung der Aktiengesellschaft Medizinische Grundver-

sorgung Oberägeri AG beträgt unabhängig von der gewählten Handlungsoption insgesamt 

CHF 1’770’000.  

Der Gemeinderat schlägt vor, die zu gründende Aktiengesellschaft mit einem Aktienkapital 

von CHF 500’000 auszustatten. 

Für den Betrieb der Gruppenpraxis soll ein Darlehen in der Höhe von CHF 1’270’000 ge-

währt werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Betrieb nach einer Aufbauphase wirt-

schaftlich tragfähig ist und eine Amortisation des Darlehens innert 15 Jahren möglich ist. Um 

einen nachhaltigen Start zu gewährleisten, sollen die Rückzahlungen zur Amortisation je-

doch erst ab dem sechsten Betriebsjahr beginnen. Ein jährlicher Zinssatz von 2.5 % ent-

spricht marktüblichen Konditionen. 

Der Gemeinderat beantragt dem Stimmvolk einen Rahmenkredit von CHF 1’770’000 zur Si-

cherung der medizinischen Grundversorgung. 

Wortmeldungen 

Philipp Chen: Ich wohne seit über 30 Jahren in Oberägeri und bedanke mich für die sorgfäl-

tige Arbeit und die guten Überlegungen. Ich begrüsse diesen Schritt, habe aber gleichzeitig 
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Bedenken, ob der Gemeinderat die Kompetenz besitzt eine Arztpraxis zu führen. Oder ob 

man sich eine externe Unterstützung geholt hat, um eine solche Praxis zu betreiben.  

GR Laura Marty: Wir haben uns zu Beginn im Gemeinderat auch die gleichen Fragen ge-

stellt. Wir haben keinen gesetzlichen Auftrag und doch merken wir, dass es ein grosses Be-

dürfnis für die Bevölkerung ist und dass eine medizinische Grundversorgung für die Gemein-

de wichtig ist. Darum nehmen wir uns dem Thema an. Es ist klar, wir als Gemeinde werden 

nicht direkt die Praxis betreiben. Dazu wird eine AG gegründet. Die Lösung liegt darin, den 

Verwaltungsrat mit kompetenten Fachpersonen zu besetzen. Diese Aufgabe wird zentral 

sein und in diese Richtung müssen wir unbedingt gehen. 

Patrick Iten, Die Mitte Oberägeri: Ich wollte einfach Danke sagen, dass heute ein Antrag 

des Gemeinderates vorgestellt wird. Die medizinische Grundversorgung in Oberägeri ist an 

einem Wendepunkt. Wir verfügen heute über eine moderne, gut ausgestattete Praxis mit 

Sprechzimmern, mit Röntgenlabor, Ultraschall und Medikamentenroboter und viel mehr. Ein 

top motiviertes, gut ausgebildetes Team. Also hervorragende Ressourcen, die in einer sehr 

schnellen Nachfolgelösung übernommen werden können. Die Zeit drängt. Die bisherigen 

Ärzte sind, wie schon gehört, im Pensionsalter und es ist noch keine definitive Nachfolge 

gefunden worden. Wenn man jetzt nicht handelt, riskieren wir eine medizinische Unterver-

sorgung unserer Gemeinde mit allen Konsequenzen für die Bevölkerung, für die alten Mit-

menschen, Familien und Kinder. Auch die Mitte Oberägeri hat den Antrag sehr positiv aufge-

nommen und wird zur gegebenen Zeit noch einen Zusatzantrag stellen. Es soll ein Beitrag 

sein, der auf indirektem Weg einen Beitrag leisten kann. Es ist uns ein grosses Anliegen, 

dass wir den Einstieg in die medizinische Grundversorgung in Oberägeri so niederschwellig 

wie möglich gestalten können. Gerade Einzelpersonen ohne eine Firma im Rücken brauchen 

die faire Unterstützung und Rahmenbedingungen, um sich da niederzulassen und auch lang-

fristig für unsere Bevölkerung da zu sein. 

Leander Staub, Seestrasse 19: Grundsätzlich würde ich gerne einmal Danke sagen, Dr. 

Henggeler und Dr. Schalch, für all die Bemühungen, die Sie unternommen haben zum Be-

stehen des Gesundheitspunktes. Ich schätze auch den Einsatz des Gemeinderates, dass sie 

sich bemühen, das Gesundheitssystem in der Gemeinde aufrecht zu erhalten. Es stellen sich 

bei mir trotzdem gewisse Fragen. Wir haben den Gesundheitspunkt sechs Jahre lang finan-

ziell unterstützt. Wir haben in diesen sechs Jahren eigentlich nichts fertiggebracht. Es sind 

keine zusätzlichen Ärzte da, die das Unternehmen übernehmen könnten. Und nun soll es 

innerhalb eines Jahres oder anderthalb Jahren plötzlich gehen. Das ist für mich nicht glaub-

haft. Was mir auch auffällt, die Firma DocTeam hat Analysen gemacht und sie sollen jetzt die 

Geschäftsleitung machen. Das geht mir nicht auf. Und was mir nicht passt, ist eigentlich, 

dass, die Gemeinde die volle Verantwortung für den Gesundheitspunkt übernimmt, ob es 

funktioniert oder ob es komplett scheitert. Und dann frage ich mich, warum müssen wir für 

das eine AG machen? Das Risiko trägt so oder so die Gemeinde. 

Alois Rogenmoser, Zwischenbäch: Es ist ein Armutszeugnis, dass wir in einem Kanton 

wohnen, welcher etwa 2 Milliarden auf der hohen Kante hat und trotzdem bringen wir es 

nicht hin, dass wir flächendeckend genügend Ärzte haben. Mit dem heutigen Antrag wird die 

Gemeinde stolze Besitzerin eines Ärztezentrums. Ich gebe meinem Vorredner Leander 

Staub recht, wir übernehmen ein grosses Risiko. Die Aktien, sind wir ehrlich, die werden wir 

nie mehr los. Also ich habe noch nie erlebt, dass wenn eine öffentliche Hand irgendwo die 

Finger im Spiel hat und Eigentümer ist, dass die Aktien jemals wieder verkauft werden kön-

nen. Und wenn die jungen Ärzte schon kein Geld für das Inventar haben, dann sicher auch 

nicht für die Aktien. Das wird über die Länge nicht gehen. Und so frage ich mich schon, wol-

len wir das? In etwas investieren, dass sich nicht rentiert? Jetzt hat man jahrelang Ärzte ge-

sucht und keine gefunden und jetzt soll es plötzlich anders sein? 
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GR Laura Marty-Iten: Ich würde einen Teil der Antwort geben und dann für einen weiteren 

Teil gerne das Wort weitergeben. Zur Firma DocTeam: Es ist richtig, dass sie eine Analyse 

gemacht haben und jetzt als möglicher Praxisbetreiber in Frage kommen. Bisher war der 

Auftrag aber ein reines Beratungsmandat. Wir wollten genau sie für die Analyse nehmen, 

weil sie schon Praxiserfahrung, zum Beispiel in Unterägeri oder auch anderen Gemeinden 

haben. Wir wollten nicht nur einen Bericht, sondern jemand der die Praxis versteht. Ent-

scheiden, wer die Praxis später führt, das wird die neue AG. Das ist kein Entscheid, welcher 

heute Abend gefällt wird. Da werden Vergleichsofferten eingeholt und das sinnvollste Ange-

bot gewählt. Die Frage warum braucht es eine AG? Es braucht uns jetzt in der Startphase. 

Es ist nicht realistisch, dass ein Arzt, der nicht hier wohnt, nach Oberägeri kommt, sehr viel 

Geld investiert und schlussendlich die «Katze im Sack» kauft. Dieses Modell gibt uns die 

Chance, dass Ärzte kommen und arbeiten können und dass es ihnen hier gefällt. Und dass 

wir so längerfristig Aktien abgeben können. In einer klar separierten AG ist es eine andere 

Ausgangslage, als wenn es bei der Gemeinde angegliedert wäre. Es war auch für uns ein 

Gedankenwechsel, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wichtig ist es für uns als 

Gemeinde. Wie wichtig ist es uns, dass die medizinische Grundversorgung in der Gemeinde 

ist. Wir haben das Gefühl, es hat einen grossen Wert für uns als Gemeinde aber auch für die 

Bevölkerung. Wir haben heute Abend Fabian Müller von der Firma DocTeam als ausgewie-

sener Spezialist vor Ort.  

Stellungnahme von Fabian Müller, DocTeam: Zum Punkt, warum das wir daran glauben, 

dass es einfacher fällt, Ärztinnen und Ärzte zu finden, wenn die Gemeinde in den Fall enga-

giert ist. Es gibt verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, dass man sich Zeit verschaffen 

muss. Ihr habt eine tolle Region hier, einen schönen See, eine attraktive Örtlichkeit, um sich 

hier niederzulassen, auch als Familie. Früher oder später wird es wieder Ärztinnen und Ärzte 

geben, die dies schätzen. Und hier gilt es, dass man die Nummer 1 ist, um sich zu positionie-

ren, und ein guter Arbeitgeber zu sein. Ihr alle zusammen, eure Region spricht für sich. Das 

allein wird Ärztinnen und Ärzte anziehen. Man muss aber genug Zeit haben, um eine Option 

bieten zu können. Das jetzige Modell ist ein sehr innovativer Schritt, vor allem wenn man das 

fortgeschrittene Alter der Gründer ansieht. Beide hatten einen riesigen Schritt auf sich ge-

nommen mit finanziellen Investitionen, aber vor allem mit einem persönlichen Engagement. 

Das zweite Argument, warum es gelingen wird, liegt bei der Gemeinde. Sie gilt als glaubwür-

diger Investor. Die Gemeinde gilt nicht primär als gewinnorientiert, sondern hat die Möglich-

keit auf längere Zeit eine stabile Basis zu erstellen. Durch unsere Erfahrung haben wir die 

Möglichkeit Ärzte zu finden, die unter diesen Voraussetzungen arbeiten möchten.  

Änderungsanträge aus der Gemeindeversammlung 

Patrick Iten, Die Mitte Oberägeri: Die Mitte Oberägeri möchte einen Zusatzantrag stellen. 

Wir beantragen, dass das von der Einwohnergemeinde Oberägeri an die neu zu gründende 

Aktiengesellschaft Medizinische Grundversorgung Oberägeri gewährte Darlehen in der Höhe 

von 1'270’000 Franken für interessierte Einzelpersonen, Ärztinnen und Ärzte, die nicht über 

eine eigene Firma oder institutionellen Hintergrund verfügen, zinsfrei gewährt wird. Die Mitte 

Oberägeri ist klar der Meinung, dass damit eine weitere Attraktivität mitgegeben wird. Wenn 

wir durch diese kleine Chance jemanden finden, ist es für uns alle ein Gewinn.  

GP Marcel Güntert: Wir haben diesen Antrag im Gemeinderat am Nachmittag besprochen. 

Bei der zu gründenden AG ist die Einwohnergemeinde zu 100 % Aktionär. Wir sind der Mei-

nung, dass wir künftig über ein Darlehen an interessierte Ärzte diskutieren können und die-

sen Vorschlag auch wieder an die Gemeindeversammlung bringen. Aus unserer Sicht wäre 

es heute verfrüht darüber abzustimmen.  
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Patrick Iten, Die Mitte Oberägeri: Das ist genau der springende Punkt. Wenn ein junger 

Arzt kommt und diesen kleinen Vorteil hat, dass das Darlehen zinsfrei gewährt wird, hat er 

eine langfristige Perspektive. 

GP Marcel Güntert: Grundsätzlich kann man das machen. Wenn man dazu schon eine Zu-

sage machen möchte, dann ist das möglich, dann können wir darüber abstimmen. 

Leander Staub, Seestrasse 19: In der Vorlage steht, dass das Darlehen mit zweieinhalb 

Prozent verzinst wird. Das Darlehen ist in der AG, die AG gehört der Gemeinde. Als zahlt die 

Gemeinde der Gemeinde eine Verzinsung von zweieinhalb Prozent? 

GP Marcel Güntert: Richtig, die AG, sprich der Gesundheitspunkt muss so wirtschaften 

können, dass das Darlehen auch zurückbezahlt werden kann. Prinzipiell ist es so, dass wenn 

es nicht eine primäre Aufgabe der Gemeinde ist, die Gemeinde auch nicht ein gratis Darle-

hen gibt. Schlussendlich muss sich zeigen, dass die AG mit diesem Darlehen überlebens-

fähig ist. Dazu nochmals an Laura Marty-Iten.  

GR Laura Marty: Wir haben uns die Überlegung auch gestellt, wie man es machen will. 

Schlussendlich greifen wir hier in den privaten Markt ein. Wir finden es macht Sinn, dass wir 

mit fairen Konditionen zu arbeiten. Und trotzdem Geld hat einen Wert und darum wollen wir 

es mit Zinsen machen, damit das ganz klar getrennt ist. Die AG ist nicht die Gemeindever-

waltung, sie operiert selbständig und ist auch in der Lage die Verzinsung von 2.5 % zu leis-

ten.  

Leander Staub, Seestrasse 19: Dann würde ich beliebt machen, dass wir es, wie mein Vor-

redner Patrick Iten vorgeschlagen hat, einen Zins von 0% festlegen.  

Karin Wyss, Im Hagen 1a: Ich möchte beliebt machen, dass wir heute Abend nicht einen 

solchen Entscheid fällen. Wir gründen heute Abend zuerst eine AG. Die AG ist eine eigen-

ständige Rechtsform mit Rechten und Pflichten. Die Punkte, insbesondere bezüglich Verzin-

sung, sollten erst nach der Gründung besprochen werden.  

Franz Meier, Hauptseestrasse 81, Haselmatt: Ich habe früher in der Schweiz 15 Zahnarzt-

praxen gehabt und habe jetzt in Deutschland über 100 Zahnarztpraxen. Also nicht Allge-

meinpraxen, sondern eben Zahnärzte. Work-Life-Balance ist dort eine Realität. Und ja, Wie-

sel, es ist nun mal so, wie es ist. Wenn du die Leute anstellen willst, die sind so. Und darum 

muss man mit den Realitäten umgehen. Wichtig für die Gemeinde ist, dass es ein Projekt 

sein kann, welches über Jahre hinweg substanziell unterstützt werden muss. Wenn es an-

ders ist, dann ist es wunderbar. Aber die letzten Jahre war der Gesundheitspunkt ein Zu-

schussprojekt. Ich würde nun nicht erwarten, dass sich das mit dem Beginn des nächsten 

Jahres magisch dreht. Das heisst, wenn man sich für dieses Projekt ausspricht, dann 

braucht man die Bereitschaft, über Jahre hinweg dieses Projekt zu unterstützen. Der zweite 

Punkt, der ganz wichtig ist. Diese Gesundheitspunkte überleben dann, wenn sie gross sind, 

wenn sie bestens ausgestattet sind, dann sind sie attraktiv für die Patienten sowie Ärzte und 

Mitarbeiter. Und deshalb ist es wichtig, hier nicht mit einer kleinen Lösung anzufangen. 

Darum mein Antrag: Ich bitte darum die Überlegungen anzustreben, gemeinsam mit Unterä-

geri einen attraktiven Gesundheitspunkt zu eröffnen. 

GR Laura Marty-Iten: Wir haben auch mit Unterägeri gesprochen. Für die Gemeinde Un-

terägeri ist es im Moment klar, dass sie ihr Projekt verfolgen, welches auch schon bewilligt 

ist. Sollte man diesem Antrag zustimmen wäre die Konsequenz, dass wir wieder auf Feld 1 

wären. Zudem bräuchte es die Bereitschaft der Gemeinde Unterägeri für eine Zusammenar-

beit. Darum halten wir an unserem Projekt fest. Das heisst aber nicht, dass wir künftige Ko-

operationen ausschliessen würden. 
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Luzia Nussbaumer, Co-Präsidentin SVP Oberägeri: Grundsätzlich unterstützen wir von 

der SVP das Vorgehen, das Bedürfnis unserer Bevölkerung, eine Lösung zu finden ist offen-

sichtlich. Wir haben aber zwei wichtige Punkte, die wir ergänzen möchten. Der Antrag der 

Gemeinde sieht lediglich die Gründung dieser Aktiengesellschaft mit den erwähnten Finan-

zierungen vor. Wir wollen, dass im Antrag eine klare Zweckbindung dieser öffentlichen Mittel 

festgehalten wird, und zwar die Option A. Die aktuell gewählte Formulierung lässt bewusst 

offen, welche Option zum Zug kommt und es wäre sogar möglich, eine völlig andere Lösung 

umzusetzen, ohne dass an einer Gemeindeversammlung nochmals darüber entschieden 

wird. Dem wollen wir so nicht zustimmen. Die finanzielle Unterstützung der Gemeinde soll 

nur als Übergangslösung sein, um die ärztliche Grundversorgung sicherzustellen. Sobald 

eine Nachfolge gefunden ist, sollte die Verantwortung wieder in privatwirtschaftliche Hände 

gegeben werden. Wenn die Gemeinde ihre Aktien an die praktizierenden Ärzte oder Ärztin-

nen abgibt, stärkt dies das unternehmerische Mittragen und entlastet gleichzeitig die öffentli-

che Hand. Das Ziel soll nämlich sein, dass die Gemeinde ihr finanzielles Engagement mittel-

fristig abbauen kann und wenn möglich sogar ganz reduzieren. Ob realistisch oder nicht, wir 

möchten das festgehalten haben.  

Wir möchten den Antrag um Punkt 3 und 4 ergänzen.  

Nummer 3: Die Aktiengesellschaft wird beauftragt, Option A, die Übernahme der bestehen-

den Gruppenpraxis Gesundheitspunkt Oberägeri, umzusetzen. Sollte Option A nicht reali-

sierbar sein, ist der Gemeindeversammlung ein neuer Antrag zur Genehmigung vorzulegen, 

bevor weitere Mittel freigegeben werden.  

Nummer 4: Sobald eine ärztliche Nachfolgelösung gefunden ist, soll sich die Gemeinde 

schrittweise, idealerweise vollständig, aus der finanziellen Unterstützung zurückziehen und 

ihre Aktienanteile an der Gesundheitsversorgung an die beteiligten Ärztinnen und Ärzte ab-

geben. 

Anträge aus der Einwohnergemeindeversammlung 

Franz Meier, Haselmatt Kein Alleingang – die Gemeinde soll mit der Gemeinde  

Unterägeri eine Lösung suchen.  

Patrick Iten, Die Mitte Oberägeri Das von der Einwohnergemeinde Oberägeri an die neu 

zu gründende Aktiengesellschaft „Medizinische Grund-

versorgung Oberägeri AG“ gewährte Darlehen in der 

Höhe von CHF 1’270’000 für interessierte Einzelperso-

nen (Ärztinnen und Ärzte), die nicht über eine eigene 

Firma oder institutionellen Hintergrund verfügen, soll 

zinsfrei gewährt werden. 

Leander Staub, Seestrasse 19 Das zinslose Darlehen soll ab sofort auch bereits für die 

AG gelten. 

Luzia Nussbaumer, SVP Oberägeri Die Aktiengesellschaft wird beauftragt, Option A, die 

Übernahme der bestehenden Gruppenpraxis Gesund-

heitspunkt Oberägeri, umzusetzen. Sollte Option A nicht 

realisierbar sein, ist der Gemeindeversammlung ein 

neuer Antrag zur Genehmigung vorzulegen, bevor wei-

tere Mittel freigegeben werden. 

 Sobald eine ärztliche Nachfolgelösung gefunden ist, soll 

sich die Gemeinde schrittweise, idealerweise vollstän-

dig, aus der finanziellen Unterstützung zurückziehen und 
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ihre Aktienanteile an der Gesundheitsversorgung an die 

beteiligten Ärztinnen und Ärzte abgeben. 

Abstimmung Abänderungsanträge 

Franz Meier, Haselmatt Der Antrag wird grossmehrheitlich abgelehnt.  

 

Patrick Iten, Die Mitte Oberägeri Der Antrag für ein vorzeitiges zinsloses Darlehen wird 

grossmehrheitlich abgelehnt. 

Leander Staub, Seestrasse 19 Der Antrag wird grossmehrheitlich abgelehnt. 

Luzia Nussbaumer, SVP Oberägeri Punkt 3 wird mit 136 Stimmen zu 140 Stimmen abge-

lehnt.  

 Punkt 4 wird mit 102 zu 179 Stimmen abgelehnt. 

Schlussabstimmung zum Traktandum 4 

1. Der Gründung der Aktiengesellschaft Medizinische Grundversorgung Oberägeri AG 

durch die Einwohnergemeinde Oberägeri zur Sicherstellung der medizinischen 

Grundversorgung mit einer Beteiligung von CHF 500’000 am Aktienkapital wird zuge-

stimmt. 

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, der neu gegründeten Aktiengesellschaft Medizini-

sche Grundversorgung Oberägeri AG ein Betriebsdarlehen in der Höhe von CHF 

1’270’000 zu gewähren. 

Abstimmung 

Den gemeinderätlichen Anträgen wird grossmehrheitlich mit einzelnen Gegenstimmen zuge-

stimmt. 
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TRAKTANDUM 5 

Preisgünstiger Wohnraum: Vergabe der Grundstücke Gulmstrasse 2 und Hofmatt-

strasse 9 / 11, 6315 Oberägeri, an die Allgemeine Wohnbaugenossenschaft Zug 

(awzug) im Baurecht  

Anträge des Gemeinderates 

1 Die Abgabe von gemeindeeigenen Grundstücken an die Allgemeine Wohnbaugenos-

senschaft Zug (awzug) zur Realisierung von preisgünstigem Wohnraum im Sinne der 

Strategie «Preisgünstiger Wohnraum Oberägeri» wird zugestimmt. 

2 Der Gemeinderat wird ermächtigt, die vertraglichen Modalitäten zu regeln und einen 

Rahmenvertrag sowie Baurechtsverträge für die Grundstücke GS 312 (60049) Gulm-

strasse 2 und GS 440 (60050) Hofmattstrasse 9 / 11 zu unterzeichnen.  

Bericht des Gemeinderates 

Gemäss der Bedarfserhebung der Gesellschaft für Standortanalysen und Planungen AG, 

Zürich, vom 23.09.2021 werden in Oberägeri rund 50 – 60 zusätzliche Wohneinheiten für 

preisgünstigen Wohnraum benötigt. 

Die Strategiekommission und der Gemeinderat haben an der gemeinsamen Sitzung vom 

24.11.2022 beschlossen, dass diese Wohneinheiten durch eine Partnerorganisation auf ge-

meindeeigenen Grundstücken erstellt werden sollen. Die Grundstücke sollen der Partneror-

ganisation zu Vorzugskonditionen zur Verfügung gestellt werden. Das Ziel war es, eine ge-

eignete Wohnbaugenossenschaft als Partnerorganisation zu finden. 

Vorgehen zur Umsetzung des Projekts «Preisgünstiger Wohnungsbau» 

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 04.09.2023 wurde eine gemeindeinterne Projektgrup-

pe für die Umsetzung des Projekts «Preisgünstiger Wohnungsbau» gewählt, welche den 

Auftrag erhielt, einen Vorgehensvorschlag zur Erstellung von preisgünstigem Wohnraum zu 

erarbeiten und dem Gemeinderat eine Partnerorganisation zur Umsetzung vorzuschlagen. 

Zudem wurden Grundstücke definiert, welche einer Wohnbaugenossenschaft zur Verfügung 

gestellt werden könnten. 

In einem ersten Schritt definierte die Projektgruppe Kriterien, die für die Zusammenarbeit mit 

einer Partnerorganisation wichtig oder auch zwingend sind und nach denen mögliche Partner 

evaluiert werden sollten. Die wichtigsten waren wie folgt: 

− Vorhandensein von sinnvollen Vergabekriterien für die Wohnungen (Wohnzuteilungsreg-

lement) 

− Bevorzugte Vergabe der Wohnungen an Personen aus Oberägeri 

− Einhaltung des Wohnbauförderungsgesetzes des Kantons Zug 

− Mietzinsgestaltung 

− Höhe des offerierten Baurechtszinses 

− Finanzielle Stabilität der Partnerorganisation im Hinblick auf die Baufinanzierung 

− Zeitliche Planung 
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− Wohnungsmix 

− Nachhaltigkeit beim Bau und Betrieb der Wohnungen 

− Möglichkeit, auf aktuelle und künftige Raumbedürfnisse der Gemeinde einzugehen 

− Möglichkeit für Dialog, Verhandlung und Anpassung an künftige Gegebenheiten 

Die Projektgruppe schrieb in der Folge 11 Wohnbaugenossenschaften und Firmen aus den 

Kantonen Zug, Zürich und Luzern an, erläuterte die Rahmenbedingungen des Projektes und 

erfragte das Interesse an einer Zusammenarbeit. Mit den 6 interessierten Wohnbaugenos-

senschaften – allesamt aus dem Kanton Zug – führte sie je ein Treffen mit gegenseitigem 

Kennenlernen durch. Im Rahmen dieser Treffen präsentierte einerseits die Einwohnerge-

meinde Oberägeri ihre Erwartungen und Rahmenbedingungen, und auf der anderen Seite 

stellten die Wohnbaugenossenschaften ihre Struktur und Arbeitsweise vor. 

In der Folge wurde, gestützt auf eine Empfehlung der Baudirektion des Kantons Zug und mit 

Unterstützung der Firma Wüest Partner AG, ein submissionsähnliches Einladungsverfahren 

mit den verbleibenden 5 Wohnbaugenossenschaften durchgeführt. Im Rahmen dieses Ver-

fahrens ging bis zum festgelegten Zeitpunkt der Angebotseingabeam 29.11.2024 ein Ange-

bot der awzug (Allgemeine Wohnbaugenossenschaft Zug) ein, welches durch die Projekt-

gruppe und mit Unterstützung der Firma Wüest Partner AG evaluiert wurde. 

Das Angebot der awzug kann wie folgt zusammengefasst und bewertet werden: 

− Die Vergabekriterien für die Wohnungen sind konkret, sinnvoll und in einem Wohnungs-

zuteilungsreglement geregelt. Es ist möglich, die lokale Bevölkerung zu bevorzugen, 

wenn sie dieVergabekriterien erfüllt. 

− Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist vorhanden und ein Prozess-

weg zur Bereinigung allfälliger Konflikte mit der Gemeinde ist aufgezeigt. 

− Die awzug verfügt anhand der Kennzahlen über eine ausreichende Grösse, um die ge-

planten Bauvorhaben im vorgeschlagenen Zeitrahmen realisieren zu können, sowie über 

eine ausreichende finanzielle Stabilität. 

− Der vorgeschlagene Zeitplan ist sinnvoll und realistisch. 

− Der vorgeschlagene Wohnungsmix ist ausgewogen. Auf den aktuellen Raumbedarf der 

Einwohnergemeinde (Option für eine Kindertagesstätte) wird eingegangen und er ist ent-

sprechend eingeplant. 

− Betreffend Energieerzeugung, sind ein Anschluss an den Wärmeverbund sowie die In-

stallation von Photovoltaik vorgesehen. 

− Der offerierte Baurechtszins beträgt durchschnittlich CHF 20.07 pro Quadratmeter 

Grundstücksfläche (Durchschnitt der Offerten für die Parzellen Hofmattstrasse 9 / 11 so-

wie Gulmstrasse 2). Dies ist etwas höher als der Quadratmeterpreis vergleichbarer Pro-

jekte in der Region. 

Gestützt auf die Angebotseingabe der awzug und den Evaluationsbericht, erteilte der Ge-

meinderat mit Beschluss vom 13.01.2025 der Projektgruppe den Auftrag, mit der awzug in 

konkrete Vertragsverhandlungen betreffend die Realisierung von preisgünstigem Wohnraum 

in Oberägeri zu treten. Die Verhandlungen wurden fachlich seitens Wüest Partner AG und 

rechtlich seitens interner Spezialistinnen unterstützt. 

Vergabe von Parzellen im Baurecht 
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Der Gemeindeversammlung vom 16.06.2025 werden die folgenden Grundstücke zur Verga-

be im selbstständigen und dauernden Baurecht an die awzug vorgeschlagen: 

− Gulmstrasse 2, 6315 Oberägeri (Grundstücke Nr. 312 (60049), Oberägeri) 

− Hofmattstrasse 9 / 11, 6315 Oberägeri (Grundstücke Nr. 440 (60050), Oberägeri) 

Ein Rahmenvertrag, ein Baurechtsvertrag je Grundstück sowie spezifische Bestimmungen 

betreffend Wohnzuteilung (Anhang zum Wohnzuteilungsreglement der awzug) wurden aus-

gearbeitet. Die Vertragsverhandlungen sind inhaltlich abgeschlossen und die Vertragsent-

würfe liegen dieser Vorlage bei. 

Sie beinhalten die folgenden vertraglichen Eckdaten: 

− Der Rahmenvertrag regelt allgemein die Zusammenarbeit mit der awzug auch über die 

Baurechtsverträge hinaus, beschreibt den Prozess der Wohnungsausschreibung, das 

Verfahren zur Konfliktlösung sowie die Verpflichtungen der Baurechtsnehmerin zum An-

schluss ans Fernwärmenetz der Gemeinde, zum nachhaltigen Bauen und die Berück-

sichtigung von lokalen Unternehmen. Weiter ist das Vorgehen bei zusätzlichem Raum-

bedarf seitens Gemeinde festgehalten. Beim Grundstück Hofmattstrasse 9 / 11 wird die 

Option zur Miete von zwei nebeneinanderliegenden Wohnungen im Erdgeschoss zur 

Nutzung als Kindertagesstätte durch die Einwohnergemeinde Oberägeri festgehalten. 

Die Baurechtsverträge enthalten die branchenüblichen Bestimmungen, insbesondere: 

− Die Dauer für das Baurecht beträgt 90 Jahre, eine Verlängerung ist möglich. 

− Die Baurechtsnehmerin (awzug) muss auf den Parzellen preisgünstige Wohnungen nach 

den Vorgaben der kantonalen, subsidiär der eidgenössischen Wohnraumförderungsbe-

stimmungen erstellen. Eine Änderung der Zweckbestimmung ist nur mit Zustimmung der 

Baurechtsgeberin (Gemeinde) möglich. Weiter sind die Anfangsmieten durch die Bau-

rechtsgeberin zu genehmigen und die Gemeinde hat die Möglichkeit, Einsicht in die ak-

tuelle Kalkulation der Kostenmieten sowie die seitens awzug vorzunehmende Überprü-

fung der Einhaltung der Vergabekriterien zu verlangen. 

− Der Baurechtszins beträgt je Parzelle mindestens CHF 15 pro m2 und Jahr und im 

Durchschnitt CHF 20,07 pro m2 und Jahr. Die definitiven Beträge pro Parzelle werden 

auf Basis der weiteren Ausarbeitung des Projektes der awzug bis zur Unterzeichnung der 

Baurechtsverträge festgelegt. Ein Mechanismus zur Anpassung des Baurechtszinses an 

die Preisentwicklungen wurde definiert. 

− Als Entschädigung für den ordentlichen Heimfall sind 90 % des damaligen Verkehrswerts 

der Bauten und Anlagen festgelegt. Ein ausserordentlicher Heimfall kann bei Nichteinhal-

tung wesentlicher 

− Vertragsbestimmungen, vorliegend insbesondere betreffend Vorgaben preisgünstiger 

Wohnungen, verlangt werden. 

− Die Bestimmungen der Wohnzuteilung sind in einem vom Gemeinderat zu genehmigen-

der Anhang zum bereits bestehenden Wohnzuteilungsreglement der awzug geregelt. 

Insbesondere sind darin einzuhaltende Einkommens- und Vermögenskriterien, die Be-

vorzugung der lokalen Bevölkerung unter Berücksichtigung der restlichen Vergabekrite-

rien, die regelmässige Überprüfung der Einhaltung der Kriterien sowie der Umgang mit 

Härtefällen festgehalten. 

Die Mietparteien der Hofmattstrasse 9 / 11 wurden über das Projekt und den vorliegenden 

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung informiert. Die awzug wird das Gebäude 
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Hofmattstrasse 11 mit den bestehenden Mietverhältnissen mit Abschluss der Baurechtsver-

träge übernehmen. Die Gemeindeverwaltung und die awzug sind im Austausch mit den 

Mietparteien und versuchen, gangbare Lösungen zu finden. 

Nutzen für die Bevölkerung von Oberägeri und für die Gemeinde 

In Oberägeri ist das Fehlen von erschwinglichem Wohnraum bereits seit längerer Zeit ein 

brennendes Thema, welches auch politisch diskutiert wird. Anlässlich der Gemeindever-

sammlung vom 17.06.2024 wurde im Rahmen der Gewinnverteilung aus dem Rechnungs-

abschluss 2023 ein Betrag von CHF 1’500’000 zur Förderung von preisgünstigem Wohn-

raum auf Antrag der FDP Oberägeri mit 87 Ja-Stimmen reserviert. Dies zeigt auf, dass die 

Realisierung von preisgünstigem Wohnraum in Oberägeri auch aus Sicht der Bevölkerung 

ein Bedürfnis ist. 

Mit dem vereinbarten Baurechtszins, der gesetzlichen Grundlage des Zuger Wohnbauförde-

rungsgesetzes, dem Prinzip der Kostenmiete sowie dem Anhang zum Wohnungszuteilungs-

reglement der awzug zur Vermietung von Wohnungen auf Baurechtsgrundstücken der Ein-

wohnergemeinde Oberägeri kann gewährleistet werden, dass preisgünstige Wohnungen für 

die Bevölkerung von Oberägeri realisiert werden können. 

Auf den beiden Grundstücken Gulmstrasse 2 und Hofmattstrasse 9 / 11 können insgesamt 

ungefähr 20 preisgünstige Wohnungen erstellt werden. 

Der Gemeinderat ist der Überzeugung, dass das vorliegende Projekt eine gewinnbringende 

Lösung für die Oberägerer Bevölkerung darstellt und mit der awzug eine gute Partnerin für 

die Erstellung von preisgünstigem Wohnraum in Oberägeri gefunden werden konnte. Die 

vertraglichen Rahmenbedingungen schaffen auch eine gute Grundlage, um flexibel und 

partnerschaftlich auf künftige Veränderungen reagieren zu können. 

Finanzen 

Mit der Abgabe von gemeindeeigenen Grundstücken verzichtet die Einwohnergemeinde 

Oberägeri auf die Realisierung eines marktüblichen Baurechtszinses für diese Grundstücke, 

zugunsten der preisgünstigen Mieten. Für den Bau und den Betrieb der Wohnungen entste-

hen für die Gemeinde keine Kosten. Der Rahmenvertrag sowie die Baurechtsverträge für die 

Grundstücke Gulmstrasse 2 und Hofmattstrasse 9 / 11 liegen dieser Vorlage bei. 

Aufgrund des gemeinwirtschaftlichen Nutzens unterbreitet der Gemeinderat das Projekt 

«Preisgünstiger Wohnraum» für die Grundstücke Gulmstrasse 2 und Hofmattstrasse 9 / 11 

zur Genehmigung. 

Wortmeldungen 

Daniela Iten-Scheidegger, Die Mitte Oberägeri: Die Mitte Oberägeri hat am 17. März 2022 

eine Interpellation zum Thema bezahlbarer Wohnraum eingereicht und es freut uns, dass auf 

die damaligen Worte jetzt auch Taten folgen. Dass die Attraktivität von Oberägeri vor allem 

auf dem Wohnungsmarkt Konsequenzen hat, ist uns allen bekannt. Der erste Schritt ist ge-

macht und wir von der Mitte Oberägeri hoffen, dass noch weitere folgen. Es muss möglich 

sein, dass junge Erwachsene, Familien, sich im Ägerital ein Zuhause leisten können. 

Anträge aus der Einwohnergemeindeversammlung 

Alex Rogenmoser, Schwerzelweg 11: Die Wohnsituation in Oberägeri ist mir ein grosses 

Anliegen, vor allem für die einheimische Bevölkerung und für unsere Jungen. Ich wünsche 

mir in Zukunft, dass wir hier im Dorf mit Einheimischen leben können, Personen, die unsere 

Brauchtümer pflegen, in unserem Gewerbe arbeiten und sich in den Vereinen treffen. Das ist 

aber nur möglich, wenn wir auch in unserem Dorf und in unserer Gemeinde leben können. 
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Es gibt ganz viele Beispiele, die zeigen, dass das in Zukunft immer schwieriger wird oder 

jetzt schon sehr schwierig ist. Aktuell in meiner Nachbarschaft wird ein Grundstück verkauft 

für über 6'000 Franken pro Quadratmeter. Das sagt doch alles aus. Der Gemeinderat hat die 

Situation erfasst und erkannt. Und heute haben wir eine Massnahme zur Abstimmung bereit. 

Wohnbauförderung heisst nicht, ich reduziere den Marktwert ein bisschen und vermiete die 

Wohnung. Das reicht hier tatsächlich nicht mehr. Man muss schauen, dass ein Drittel eines 

Familieneinkommens mit Normalverdienenden den Mieteinsatz ausmacht. Damit wir das 

erreichen können, müssen wir von Anfang an die Weichen richtigstellen und das Optimale 

herausholen, dass die awzug die besten Voraussetzungen hat, um diesen verbilligten Wohn-

raum zu realisieren. 

Ich stelle den Antrag, dass der Baurechtszins von den vorgeschlagenen Fr. 20.07 auf 

CHF 14.45 reduziert wird. Wieso CHF 14.45? Ganz einfach, die Kooperation Oberägeri, die 

das Baurecht schon lange anwendet, verlangt auch CHF14.45. Ich habe das Gefühl, das 

wäre der richtige Ansatz. Mit so einer Massnahme würde sich eine Wohnung um 70 bis 80 

Franken für eine Viereinhalbzimmerwohnung reduzieren. Und in der Gemeinde entfallen jetzt 

auf die Liegenschaft, zum Beispiel in der Hofmatt, 7000 bis 8000 Franken. Auch so hätten 

wir noch kein Land verschenkt. Mir ist bewusst, dass dieser Antrag nicht alle Herausforde-

rungen löst, aber ich bin sicher, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist und dass der 

bezahlbare Wohnraum hier Realität werden kann. 

Philipp Röllin, Forum und GLP: Wir würden den Vorschlag von Alex Rogenmoser unter-

stützen. Eine Umfrage der Zuger Wirtschaftskammer hat klar gezeigt, dass das drängendste 

Problem im Kanton Zug die Mietkosten sind und der fehlende, günstige Wohnungsraum. Ich 

denke, dass mit der Abgabe von zwei gemeindeeigenen Liegenschaften an die awzug eine 

schnelle Realisierung möglich ist und dass wir wirklich auch 20 preisgünstige Wohnungen 

haben. Eine schnelle Umsetzung macht Sinn, bevor die allerletzten Jungen wegziehen nach 

Sattel, Rothenthurm, Arth-Goldau, oder in den Kanton Aargau. Die Baurechtsverträge, der 

Rahmenvertrag, das Zuteilungsreglement der awzug, die sind sozialverträglich ausgestaltet, 

sind einsehbar, transparent und nachvollziehbar. Wir unterstützen vom Forum und der GLP 

die Vorlage des Gemeinderates vorbehaltslos. Selbstverständlich ist es nur ein Tropfen auf 

den heissen Stein. Es muss weitergehen. Wir müssen an dieser Thematik dranbleiben. Der 

ganze Kanton Zug ist gefordert.  

Raphael Wiser, Kantonsrat SVP Oberägeri: Es ist offensichtlich, es fehlt massiv an be-

zahlbarem Wohnraum. Nicht nur bei uns in Oberägeri, sondern im ganzen Kanton Zug und in 

vielen anderen attraktiven Regionen in der Schweiz. Wir teilen diese Sorgen und sehen den 

Handlungsbedarf ebenfalls. Wir stehen der Grundausrichtung des Gemeinderates grundsätz-

lich positiv gegenüber. Aber, wie so oft, steckt der Teufel im Detail. Und darum wollen wir 

drei wichtige Punkte einbringen. Erstens, der Baurechtsvertrag mit 90 Jahren Laufzeit, das 

ist nach unserer Ansicht zu lang. Die Welt verändert sich ständig, wirtschaftlich, gesellschaft-

lich und technologisch. Wir finden, dass Gemeinden nicht über eine längere Zeitdauer als ein 

halbes Jahrhundert entscheiden sollen. 50 Jahre mit Optionen zum Verlängern, das wäre 

aus unserer Sicht vernünftig und flexibel und wird zudem auch sehr oft gemacht. Es geht 

darum, die Zukunft der Gemeinde in einem gewissen Rahmen offen zu halten und nicht alles 

auf so lange Zeit zu fixieren. Heutzutage läuft alles immer schneller und auch unsere Ge-

meinde muss sich immer wieder neue Herausforderungen stellen. Mit einer so langen Ver-

tragsdauer verbauen wir uns jegliche Optionen für mehrere Generationen. Zweitens, die 

Wohnsitzpflicht für fünf Jahre ist zu kurz. Es ist nicht in unserem Sinn, wenn Leute, die erst 

seit fünf Jahren in Oberägeri wohnen, das gleiche Anrecht haben wie jemand, der schon 20 

Jahre hier lebt, arbeitet und auch Steuern zahlt und sich eventuell auch für das Dorf enga-

giert. Bezahlbare Wohnungen, die die Gemeinde mitträgt, sollten vor allem der langjährigen, 

ansässigen Bevölkerung zugutekommen. Es kann nicht sein, dass wir Geld von unseren 

Steuerzahlern in Wohnungen investieren, die am Schluss nur kurzfristig bewohnt werden. 

Drittens ist der Standort Hofmattstrasse 9 und 11 ein strategischer Fehler. Wir finden es be-
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denklich, dass die Gemeinde eine Parzelle neben dem Schulareal vergeben will. Die Schü-

lerzahlen steigen stetig. Das Thema Schulraumerweiterung ist schon längst auf dem Tisch. 

Und jetzt verbaut man sich an einem strategisch wichtigen Standort für 50 Jahre oder even-

tuell noch länger eine Möglichkeit, den Platz besser zu nutzen. Beim Bahnhöfli ist das Glei-

che passiert. Ein strategisch wichtiges Grundstück wurde vergeben. Und heute vermisst man 

genau den Platz, das darf nicht mehr passieren. Zum Schluss, wir stehen für sinnvolle, sozi-

alverträgliche Lösungen, aber wir fordern auch Verantwortung und Weitsicht. Günstige Woh-

nungen, ja, aber mit klaren Regeln, für die richtigen Leute und ohne, dass wir uns als Ge-

meinde die Zukunft verbauen. 

Anträge der SVP Oberägeri: 

1. Der Baurechtsvertrag soll auf eine Dauer von 50 Jahren mit der Option zur Verlänge-

rung ausgelegt werden. 

2. Wohnungsberechtigt sollen nur Personen sein, welche den Wohnsitz seit mindestens 

zehn Jahren in der Gemeinde haben. 

3. Standort Hofmattstrasse 9/11 muss überprüft werden und die langfristigen strategi-

schen Bedürfnisse der Schule einbezogen werden in diese Entscheidung. 

GR Laura Marty-Iten: Zu den Baurechtsverträgen von 50 oder 90 Jahren. 90 Jahre ist ein 

völliger Standard, zum Teil auch 99 Jahre. Das ist nichts Aussergewöhnliches. Sollten wir 

heute für 50 Jahre abstimmen, dann müssten wir das Geschäft zurückziehen und nochmals 

neu verhandelt. Das ist eine andere Ausgangslage. Ich gebe dir Recht, 90 Jahre ist eine lan-

ge Frist. Sie gibt der Wohnbaugenossenschaft aber auch eine gewisse Planungssicherheit. 

Wir haben sehr viel Zeit in die Verträge investiert, um das Optimum für beide Seiten zu reali-

sieren. Betreffend der kurzen Wohnsitzpflicht von fünf Jahren, haben wir auch mehrere Ge-

spräche geführt. Die Wohnbaugenossenschaften sprechen aus Erfahrung und die Tendenz 

zeigt, dass es eine Herausforderung ist, Mieter für eine Erstvermietung zu finden. Der 

Wunsch nach preisgünstigem Wohnraum ist gross, die Nachfrage hingegen ist eher karg. 

Zur Schulraumplanung bitte ich Marcel Güntert Stellung zu nehmen. 

GP Marcel Güntert: Ja, es grenzt ans Schulareal. Wir haben dazu aber noch die Mittel-

dorfstrasse 4 als strategische Reserve für die Planung, dass wir dort für den Ersatzneubau 

von Hofmatt 2 und 3 Platz haben. Die Schülerzahlen, das stimmt, die steigen an vielen Or-

ten, aber bei uns in Oberägeri sind sie auch schon relativ lange konstant. Das ist auch den 

teuren Wohnungen geschuldet, An der Hofmattstrasse 19 werden zwei Wohnungen als 

schulergänzende Betreuung und Mittagstisch genutzt. Wir haben für die Schule genug Re-

serven, auch ohne diese beiden Parzellen.  

awzug, Hr. Matthys Hausherr: Zum Antrag bezüglich der Baurechtsvertragsdauer. Das Amt 

für Raum und Verkehr, welches die ganze Wohnraumförderung unter sich hat, deklariert in 

seinen Richtlinien, dass das Baurecht mindestens 75 Jahre dauert. Wir selbst haben Bau-

rechtsverträge, die zwischen 75 und 99 Jahren gehen. Zum zweiten Punkt kann ich sagen, 

dass wir in Neuheim mit einer Liegenschaft von 45 Wohnungen in der Erstvermietung auf 

dem freien Markt sind, weil wir sie sonst nicht vermieten könnten. Es kann sein, dass das 

gleiche Prozedere in Oberägeri eintrifft.  

Anträge aus der Einwohnergemeindeversammlung 

Raphael Wiser, SVP Oberägeri Der Baurechtsvertrag soll auf eine Dauer von 50 Jahren 

mit der Option zur Verlängerung ausgelegt werden. 
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Wohnungsberechtigt sollen nur Personen sein, welche 

den Wohnsitz seit mindestens zehn Jahren in der Ge-

meinde haben. 

Hofmattstrasse 9/11 muss überprüft werden und die 

langfristigen strategischen Bedürfnisse der Schule ein-

bezogen werden in diese Entscheidung. 

Alex Rogenmoser,  Damit es bezahlbaren Wohnraum für die einheimische 

Wohnbevölkerung von Oberägeri geben kann, soll der 

Baurechtszins gleich angesetzt werden wie bei der Ko-

operation Oberägeri, Fr. 14.45 pro Quadratmeter und 

Jahr. Dies gilt für die Grundstücke Gulmstrasse und 

Hofmattstrasse, die an die awzug übergeben werden. 

Abstimmung Abänderungsanträge 

Raphael Wiser, SVP Oberägeri Der Antrag zum Baurechtsvertrag wird grossmehrheitlich 

abgelehnt.  

 Der Antrag zum Wohnsitz wird grossmehrheitlich abge-

lehnt. 

 Der Antrag zur Überprüfung der Hofmattstrasse 9/11 

wird grossmehrheitlich abgelehnt. 

Alex Rogenmoser Der Antrag wird grossmehrheitlich mit einzelnen Gegen-

stimmen angenommen. 

Schlussabstimmung zum Traktandum 5 

1 Die Abgabe von gemeindeeigenen Grundstücken an die Allgemeine Wohnbaugenos-

senschaft Zug (awzug) zur Realisierung von preisgünstigem Wohnraum im Sinne der 

Strategie «Preisgünstiger Wohnraum Oberägeri» wird zugestimmt. 

2 Der Gemeinderat wird ermächtigt, die vertraglichen Modalitäten zu regeln und einen 

Rahmenvertrag sowie Baurechtsverträge für die Grundstücke GS 312 (60049) Gulm-

strasse 2 und GS 440 (60050) Hofmattstrasse 9 / 11 zu unterzeichnen.  

Abstimmung 

Den gemeinderätlichen Anträgen wird grossmehrheitlich mit wenigen Gegenstimmen zuge-

stimmt. 
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TRAKTANDUM 6 

Arbeitsplatzkonzept Rathaus: Objektkredit CHF 1’850’000Anträge des Gemeinderates 

1 Für das Projekt «Arbeitsplatzkonzept Rathaus» wird ein Objektkredit in der Höhe von 

CHF 1'850'000 zulasten der Investitionsrechnung 2025, Projekt-Nr. 6131.0005, bewil-

ligt. 

2 Die Preisentwicklung des genehmigten Kredits wird mit dem schweizerischen Bau-

preisindex, Grossregion Zentralschweiz, Objekttyp Hochbau, Renovation/Umbau Büro-

gebäude, festgelegt (Indexstand Oktober 2024 = 114.0). 

Bericht des Gemeinderates 

Mit der Eröffnung des Rathauses 1995 gehörten nebst einer Zahnarztpraxis und sieben 

Wohneinheiten auch die Gemeindeverwaltung sowie die Polizeidienststelle unters Dach der 

Alosenstrasse 2. 

Das Rathaus ist inzwischen über 30 Jahre alt. Die Polizeidienststelle ist längst dem Notariat 

gewichen. Die Platzverhältnisse sind wegen neu geschaffener Arbeitsplätze seit einigen Jah-

ren zunehmend enger. Damit noch neue Arbeitsplätze integriert werden können, sind immer 

wieder Umbauarbeiten notwendig. Diese Umbauarbeiten und Anpassungen in der Vergan-

genheit bringen aber auf Dauer nicht die dringend benötigte Entlastung. Auch stehen oft zu 

wenige Sitzungszimmer zur Verfügung, Kunden müssen je nach Anliegen zwischen drei 

Schaltern (Rathaus, Notariat und Schulsekretariat) hin- und hergeschickt werden und im 

heutigen Schulsekretariat ist kein hindernisfreier Zugang möglich, welcher eigentlich vorge-

schrieben wäre. 

Um Platz für künftiges Wachstum bieten zu können, wurde eine Machbarkeitsstudie im Sinne 

eines Vorprojekts ausgearbeitet. Diese zeigte auf, dass mit einer offenen Raumaufteilung 

und der Umsetzung von Aspekten der neuen Arbeitswelten im Rathaus genügend Platz ge-

schaffen werden kann, ohne dass zusätzliche Räume im gleichen Gebäude benötigt werden 

oder gar ein neuer Standort gesucht werden müsste. Es ist sogar möglich, das Schulsekreta-

riat ins Rathaus zu integrieren, sodass für die Kunden alles an einem Ort erhältlich ist. Mit 

dem Projekt «Arbeitsplatzkonzept Rathaus» wird also Abhilfe geschaffen und weit- sowie 

umsichtig für die Zukunft geplant. 

Arbeitsplatzkonzept 

Allen betroffenen Mitarbeitenden wurde anlässlich eines Ausflugs ein Einblick in die neuen 

Arbeitswelten gewährt. Mit Personalveranstaltungen informierte der Gemeinderat dann über 

das Vorhaben und anlässlich einer Umfrage konnten die Mitarbeitenden ihre Anliegen mittei-

len. Die Umfrage, mit einem Rücklauf von über 74 %, zeigte, der Grossteil begrüsst das Vor-

haben. 

Gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitarbeitenden aller Abteilungen, unter-

stützte die Firma Work Rebels den Prozess. Miteinander wurde ein detailliertes Projekt aus-

gearbeitet: Bereiche für klassische Schreibtischarbeit, Rückzugsmöglichkeiten für fokussier-

tes Arbeiten oder vertrauliche Gespräche, Räume für kreatives Teamwork, Bereiche für den 

spontanen Austausch (Community Areas), Sitzungszimmer und Räume für die Öffentlichkeit 

– das ausgearbeitete Arbeitsplatzkonzept bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten mit der be-

stehenden Fläche im Rathaus. Dank der optimierten Ausnutzung kann die Anzahl von heute 

39 Schreibtischarbeitsplätzen auf künftig bis zu 58 gesteigert werden. Das sind nicht die ein-

zigen Vorteile, um ein künftiges Wachstum aufzufangen: 
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– Integration der Schuladministration ohne zusätzlichen Raumbedarf und somit Zentralisie 

   rung aller Dienstleistungen an einem Standort sowie komplett hindernisfreier Zugang für  

   alle Kundinnen und Kunden 

– Möglichkeit, die Liegenschaft Burehof (heutige Schuladministration) einer neuen Nutzung  

   zuzuführen (z.B. preisgünstige Wohnungen, Spielgruppe, Kita, Räume für Vereine und die  

   Öffentlichkeit, Café) 

– Verbesserte team- und abteilungsübergreifende Prozesse sowie Arbeitsweise und Förde 

   rung der Digitalisierung 

– Steigerung der Arbeitgeberattraktivität 

– Etappierte Umsetzung und somit keine Notwendigkeit von teuren Provisorien 

– Möglichkeit zum Einbau einer nachhaltigen Kühlung / Lüftung, sofern dies in Zukunft nötig  

   ist 

– Zugang zum Aussenbereich 

Im Rahmen der Arbeiten zum Arbeitsplatzkonzept wurde festgestellt, dass der Aussenbe-

reich hinter dem Rathaus zurzeit ungenügend zugänglich ist und so gut wie gar nicht genutzt 

wird. Zudem tritt an einer Stelle Wasser in die Tiefgarage und ins Gebäude ein. Der Aussen-

bereich soll deshalb losgelöst vom Arbeitsplatzkonzept saniert und aufgewertet werden, da-

mit er künftig den Mitarbeitenden sowie den Mieter / innen der Wohnungen zur Verfügung 

steht. 

 

Wortmeldungen 

Thiemo Hächler, Riedweg 2: Wir haben gehört, eigentlich geht es um eine Tür, um einen 

Hauseingang in der Schulverwaltung, der nicht rollstuhlgängig ist. Aber ich glaube, mit einer 

Natursteinrampe und einer neuen Metalltür könnte man wahrscheinlich das Problem lösen. 

Das ist eine Frage des Willens. Heute Morgen habe ich ein Zitat von Hans-Peter Gautschi 

gelesen, «Der Staat wächst schneller als alles andere, nicht weil er muss, sondern weil er 

kann. Am Ende zahlt immer derselbe, der Steuerzahler.» Und damit sind wir schon mitten im 

Thema. Wenn wir in der Vorlage der Gemeindeversammlung lesen, dass die Anzahl der Ar-

beitsplätze im Gemeindehaus von aktuell 39 auf neu 58 erhöht werden soll, dann lässt das 

mich in Schrecken zusammenzucken. Eine Erhöhung von Steh-, Sitz- und auch Liegeplät-

zen. Und eine über 48 % Erhöhung ist wahrhaft eine stolze, wenn auch eine fragwürdige 

Entwicklung. Wenn man dann das Thema vertieft studiert, bekommt man einige Antworten 

zu diesem Wachstum. Nach der Langfassung der Vorlage zur Gemeindeversammlung hat es 

ein 44-seitiges Konzept, eine 32-seitige Studie und eine 33-seitige Mitarbeiterbefragung. 

Dann hat man das Gefühl, wir wissen alles, worum es geht. Nur etwas habe ich nicht her-

ausgefunden, was ist überhaupt der Mehrwert und was wünschen sich die Mitarbeiter. Nun 

sollen Akustikdecken demontiert werden, damit wir nachher durch die Betondecken, die wir 

schwarz anmalen wollen, ein Schallproblem haben. Dort können nachher Staubfänger, also 

Akustikpaneele runterhängen, um das Problem zu lösen, welches wir vorher gar nicht hatten. 

Oder die hochwertigen Natursteinböden im Korridor durch billige Kunststoff-Vinylparkette in 

Holzoptik zu ersetzen. Ich weiss nicht, ob das ein Mehrwert ist. Vielleicht sind es auch die 

rohen Holzstämme im Wartebereich, die anstelle der heutigen Kunst am Bau, erstellt werden 

sollen. Natürlich erst nachdem sie mit einer Brandschutzbeschichtung um ihre natürliche 

Ausstrahlung gebracht worden sind. Übrigens ein kleiner Einschub zum Thema Kunst im 

Foyer. Damals, vor rund 30 Jahren, wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, und das Sieger-

projekt mit dieser stilisierten Bergkette, die um das Ägerital herumläuft, der traditionellen und 

ortsverbundenen Materialwahl und der Seelandschaft, die aus Glas an der Decke gestaltet 
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wurde, ist in Anwesenheit von Prominenz Stolz eingeweiht worden. Man stelle sich mal vor, 

man würde jetzt so ein Kunstwerk einfach so dem Baumüll zuführen. Ich weiss, dass sich 

über die Schönheit einer Kunst streiten lässt. Aber so ein Ansatz ist eine Faust ins Gesicht 

der damaligen Entscheidungsträger. Der Empfang soll angelehnt an die Hotellerie Besu-

chende willkommen heissen. Das passiert, indem man abgrenzende Stellwände in einem 

kalten «Ice Blue» beschrieben hat. Natürlich nur dann, wenn der Gast aufgrund der Öff-

nungszeiten überhaupt willkommen ist. Weiter hat es in diesem Empfang ein Diner mit Ny-

lonteppich und digitalem Screen. Da ich den Begriff Diner lediglich durch meine seltenen 

Besuche in einem Burgerladen kannte, musste ich ihn also nachfragen. Google und Wikipe-

dia sind sich einig. Sie beschreiben das als Abendessen. KI geht noch ein bisschen weiter 

und schreibt dazu, Diner kann in der deutschen Sprache sowohl als einfaches nordamerika-

nisches Restaurant als auch das französische Wort für Abendessen bezeichnet werden. Für 

die neuen, sehr eng gestalteten Sitzungszimmer wird das heutige Notariat geopfert. Die klei-

nen Sitzungszimmer haben dann zwar keine Wände mehr, sondern nur noch Glasabtren-

nungen. Damit man sich aber dann während der Sitzung nicht allzu sehr ausgestellt vor-

kommt, werden die Glasflächen mit einer Cloudfolie beschichtet, damit sie nicht mehr trans-

parent sind. Das klingt auch nicht nach Mehrwert. Genauso wenig wie die Behindertentoilet-

te, die ein unmotiviertes Plätzchen zuhinterst neben der Teeküche gefunden hat. Dass für 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus die Anzahl der Toiletten bei einem Wachs-

tum von knapp 50% allerdings nicht angepasst wurde, zeigt entweder wenig Interesse an 

dem Thema oder es bildet die Nutzung von Homeoffice und Teilzeitarbeit ab. Dann stellt sich 

aber wiederum die Frage, ob wir tatsächlich so viele Arbeitsplätze brauchen. Gemäss der 

Vorlage sollte unser heute gut funktionierendes Rathaus zu einem Grossraumbüro umgebaut 

werden. Wenn der Gemeindepräsident, dem nicht Grossraumbüro sagt, sind es doch keine 

Einzelarbeitsplätze mehr. Und das in einer Zeit, wo der Trend von Grossraumbüro zurück zu 

Einzel- und Teambüro längst gedreht hat. Namhafte Firmen wie Johnson & Johnson in Zug 

oder Roche in Rotkreuz, verschiedene Banken, gehen zurück zum bewährten Raumkonzept. 

Dazu habe ich in der Vorlage, in dieser lang ausgebreiteten Studie, zwei wirklich interessan-

te Aussagen gefunden. Auf Seite 29 im Arbeitsplatzkonzept steht schwarz auf weiss, ich zi-

tiere, kleinere Arbeitsplätze ermöglichen konzentriertes Arbeiten. Und auf Seite 37 kann man 

lesen, dass es extra Rückzugsboxen geben soll, für den Fall, dass man ohne Ablenkung 

arbeiten will. Ich denke, da sind nicht mehr viele Mehrerklärungen notwendig. Wir legen die 

Mitarbeiter in eine quadratmetergrosse Box, um ihre Telefone zu führen oder Abklärungen zu 

machen, die nicht jeder hören sollte. Ich persönlich bin froh, wenn ich zum Beispiel mit dem 

Leiter der Finanzabteilung telefoniere und nicht jeder nebenan zuhört. Ich weiss dann als 

Kunde nicht, wer das nebenan sitzt. Noch viel schlimmer finde ich aber die Vorstellung, 

teamübergreifende Telefon- oder Videokonferenzen in einem solchen Grossraumbüro abzu-

halten. Bevor ich jetzt zum Ende komme, ist mir aber wichtig, ein paar Gedanken mitzuteilen 

Ich bin der Meinung, es ist unsere Aufgabe, sich Gedanken über Sinn und Unsinn von so 

einer Investition zu machen. Man kann sich zwar vorstellen, dass wenn man beim Vorantrieb 

von so einem Projekt sehr zielgerichtet denkt und es schafft, dass die ursprüngliche Prob-

lemstellung ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ich habe mit ein paar Leuten aus der 

Verwaltung gesprochen und bin unterstützt worden von Kolleginnen und Kollegen. Um es 

kurz zu halten, wir haben nicht wirklich positive Rückmeldungen, Haltungen gegenüber die-

sem Projekt gehört. Es waren kritische und ablehnende Äusserungen dabei. Dass die Schul-

verwaltung lieber an ihrem heutigen Standort in der Nähe der Schule bleiben will, hat aus-

serdem noch den wesentlichen Vorteil, dass wir vielleicht nicht schon gleich eine Vorlage mit 

dem nächsten Kredit für den Umbau für das Bauernhaus bekommen. Ich würde euch vor-

schlagen, dass wir diesem Projekt keine Unterstützung anbieten. Ich und auch die Mitte 

Oberägeri können das Vorhaben nicht unterstützen. Und wenn es jemand interessiert, kann 

man gerne mit mir darüber sprechen. 
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GP Marcel Güntert: Es geht um mehr Arbeitsplätze, das heisst nicht, dass wir morgen 

schon 58 neue Arbeitsplätze haben. Wir wollen aber auch kostengünstig sein und nicht teure 

Einzelbüros realisieren.  

Patrick Rubach, GLP/Forum: Ich finde es ein sehr gutes Arbeitsplatzkonzept. Die Gemein-

de wächst, es sind mehr Aufgaben, die zu bewältigen sind. Diese Aufgaben hat nicht die 

Gemeinde gemacht. Diese Aufgaben kommen durch den Gesetzgeber. Dass es z. B. einen 

Ruheraum gibt, das ist einfach eine Auflage. Also es braucht die Arbeitsplätze. Mit diesem 

Konzept kann man die Arbeitsplätze sehr kostengünstig integrieren. Es sind 1,8 Millionen, 

aber jede Alternative wäre noch deutlich teurer. Und man ist vor allem für die Zukunft sehr 

flexibel. Wenn man dort reorganisiert, wächst und schrumpft, kann man mit einem solchen 

Arbeitsplatz problemlos darauf reagieren. Darum finde ich das eine gute Sache. Was ich 

doch noch sagen möchte, die Integration des Rektorats betrachten wir als sehr kritisch. Da-

rum haben wir positiv aufgenommen, dass wir das mit der Schulraumplanung anschauen 

möchten. Aber sonst sind wir völlig überzeugt von dem Konzept. Man hat das gut geplant 

und gut gemacht. Wir haben lediglich einen kleinen Antrag, danach werde ich schon zum 

Abschluss kommen. Die Lüftung ist als Option drin. Wir sind der Meinung, wenn man so ein 

grosses Büroraumkonzept macht, mit so vielen Leuten, auf doch eher engen Raum, dann 

sollte man so eine Lüftung schon von Anfang an machen. Sonst ist das nicht sinnvoll.  

GP Marcel Güntert: Vielleicht zum Antrag wegen der Lüftung. Wir haben uns auch Gedan-

ken gemacht zur Lüftung oder Klimatisierung. Wir haben das auch offerieren lassen. Ihr seht 

hier, was die Klimatisierung kosten würde. Wir haben eine Klimatisierung von etwa 413’000 

Franken plus einen Teil Reserven drin. Somit würden wir über CHF 2,26 Millionen Projekt- 

oder Objektkredit abstimmen. Wir haben uns das offen gelassen. Wir können das auch spä-

ter nachrüsten. Es sind aber doch gut 20 % Mehrkosten zum jetzigen Projekt. Und wir sind 

der Meinung, dass wir zuerst alle anderen Möglichkeiten umsetzen und erst wenn das alles 

nichts nützt, dass man eine Klima- und Lüftungsanlage einbaut. Massnahmen könnten zum 

Beispiel eine automatische Beschattung, Folien auf Fenster, der Fensterersatz, Fensterlüften 

und andere Anpassungen sein. 

Alice Meier, Teufli 7: Ich finde es wichtig, dass ich ein paar Worte zu diesem Traktandum 

sage, auch als Stellvertretende für einige Mitarbeiter, die hinter dem Ganzen stehen. Ihr seht 

wie zahlreich wir erschienen sind und nicht nur die, die stimmberechtigt sind. Heute arbeiten 

wir auf engem Raum. Platzverhältnisse sind teilweise knapp und werden künftig noch knap-

per. Das erschwert die Arbeit und unseren Austausch im Team und unter den Abteilungen. 

Das Konzept gibt Entlastung in all diesen Herausforderungen. Wir bekommen mehr Raum, 

es ist besser organisiert und wir haben kürzere Wege. Viele Aufgaben sind gemeinsam zu 

planen und zu erledigen und nicht nur in der eigenen Abteilung. Das neue Konzept unter-

stützt das gemeinsame Miteinander, weil wir unter einem Dach zusammenarbeiten. So kön-

nen auch Engpässe im Schalterbereich besser abgedeckt werden. Es fördert die Zusam-

menarbeit und erleichtert den Austausch über alle Abteilungen hinweg. Gemeinsam entste-

hen bessere Ideen als im Alleingang. Gute Arbeitsbedingungen, das haben wir heute schon 

ein paar Mal gehört, sind heute wichtige Faktoren. Das sehe ich jeden Tag in meiner Funkti-

on als Leiterin des Personaldienstes. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn man eine attraktive 

Arbeitgeberin sein möchte. Noch mehr, wenn es darum geht, qualifizierte Arbeitskräfte zu 

gewinnen. Das neue Arbeitsplatzkonzept ist auch ein Signal. Wir investieren in unsere Mitar-

beitenden und unsere Zukunft. Vergesst nicht, auch für euch gibt es grosse Pluspunkte. Alle 

Bereiche sind künftig unter einem Dach vereint. Das vereinfacht Prozesse und schafft für die 

Bevölkerung eine zentrale, gut erreichbare Anlaufstelle. Dazu kommt, dass der Bauernhof 

nicht behindertengerecht erreichbar ist. Und das liegt nicht nur an den Türen. Dort müsste 

sowieso eine Lösung gefunden werden. Neben dem zentralen Standort gibt es öffentlich 

brauchbare Räume für die Bevölkerung, wie z. B. Vereine und Sitzungen. Ich sehe im neuen 

Konzept eine grosse Chance für uns alle. Vor etwas mehr als 30 Jahren hat das Stimmvolk 
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sich entschieden, das neue Rathaus zu bauen. Jetzt steht der nächste Schritt an. Wagen wir 

es wieder miteinander. Es wird sich lohnen, davon bin ich überzeugt. 

René Heinrich, Terrassenweg 1: Ich will nochmals zurückkommen zur Wortmeldung von 

Thiemo Hächler. Ich nehme an das meine Vorrednerin beim Projekt dabei war und fast gar 

nicht anders sprechen kann. Ich möchte ein paar Punkte sagen, die bis jetzt nicht gesagt 

worden sind. Eine Gemeinde ist nicht eine Handelsgesellschaft. Eine Gemeinde ist eine ver-

trauliche Organisation, bei der man einen Service bekommt und nicht gleich zehn Personen 

mithören, wenn man ein Gespräch hat. Ihr hättet euch ein Beispiel an den neuen Räumlich-

keiten in Unterägeri nehmen sollen. Man stelle sich vor, wenn man in Neuheim, Unterägeri, 

Menzingen und Oberägeri Mitarbeitende sucht. Welchen Platz wählt man? Sicher nicht den 

mit den Grossraumbüros. Oder denken wir an die Pandemie, wenn einer hustet, husten alle 

und schon hat man wieder Homeoffice. Ein Gemeindehaus ist nicht dazu da, dass man oben 

Wohnungen hat. Dort gibt es Möglichkeiten für den Ausbau. Beim Rücklauf von 79 %, nimmt 

es mich wunder, wie viele Personen abgestimmt haben. Wenn ich die Erzählungen der Mit-

arbeiter höre, habe ich eine andere Meinung. Ich bin sicher, dass der grösste Teil keine 

Grossraumbüros will. Ich will, dass ihr für das Personal stimmt, dass sie nicht in einem 

Grossraumbüro arbeiten müssen. 

GP Marcel Güntert: Aus unserer Sicht ist es klar kein Grossraumbüro. Es ist auch nicht so, 

dass wir den Mitarbeitenden die Maulkörbe anlegen. Alice Meier war zum Beispiel nicht in 

der Arbeitsgruppe. Es gab auch kritische Mitarbeiter, die in der Arbeitsgruppe dabei waren. 

Das haben wir explizit so gemacht. Es flossen auch Themen wie Vertraulichkeit und Daten-

schutz ein. Darum haben wir auch beim Notariat eine zusätzliche Trennwand gemacht. Die 

muss sein, das hat der Grundbuch- und Notariatsinspektor bestätigt. Und wir sind definitiv 

der Meinung, dass es der falsche Weg wäre, auf Einzelbüros zu gehen, weil ich glaube, die 

jungen Leute, die wollen heute nicht mehr in Einzelbüros arbeiten. Und vom Datenschutz 

her, unterstehen alle dem Amtsgeheimnis. Nichts geht nach draussen. Wir haben auch jetzt 

die Türen offen und wenn etwas vertraulich ist, zieht man sich zurück. Oder geht in ein Sit-

zungszimmer. Vielleicht noch rasch zu dieser Rücklaufquote von 74% der Mitarbeiterumfra-

ge. Das war nicht eine Zustimmung von 74%, das soll es nicht erwecken, sondern 74% ha-

ben mitgemacht, haben ihre Sachen angegeben, die sie gut finden, Sachen, die sie nicht gut 

finden. Und das haben wir auf den Weg mitgenommen, da haben wir sehr viel umsetzen 

können, auch von den kritischen Punkten. Grossmehrheitlich steht das Personal hinter dem 

Arbeitsplatzkonzept.  

Peter Kohl, Schwandstrasse 22: Ich hätte gerne noch eine Antwort zur Entwicklung mit KI. 

Ich sehe bei uns im Umfeld, dass immer mehr Arbeitsplätze abgebaut werden in Verwaltun-

gen. Es wird digitalisiert, es wird Homeoffice gemacht. Wieso geht jetzt die Verwaltung da-

von aus, dass sie so stark wächst. Ich hätte vermutet, dass durch die Digitalisierung das 

nicht so stark ist. Der zweite Punkt, warum muss man das Schulsekretariat reinnehmen, 

wenn man sowieso mehr Platz braucht. Warum wartet man nicht mit dem Gesamtkonzept 

ab. 

 

GP Marcel Güntert: Wie schon vorhin gesagt, wir werden es wieder anschauen. Die neue 

Rektorin und die Schulleitung unterstützten das Konzept. Wir sind überzeugt, dass es so 

geht. Jetzt haben wir Zeit zum Erfahrungen sammeln. Vielleicht noch ein Hinweis, weil Un-

terägeri erwähnte wurde. Das kann man nicht vergleichen. Unterägeri hat ein denkmalge-

schütztes Haus saniert und nicht mehr Arbeitsplätze geschaffen. Das hat aber 6 bis 7 Millio-

nen Franken gekostet. Das müssen wir nicht gegeneinander ausspielen. 

GS Alexander Klauz: KI ist bei uns omnipräsent. Aber wir haben einen sehr grossen Brem-

ser und das ist der Datenschutz. Der wird auf der Gemeinde hochgeschrieben. Besonders im 
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Kanton Zug haben wir einen sehr restriktiven Datenschutz. Dort sind wir leider nicht so dy-

namisch unterwegs wie in der Privatwirtschaft. Aber das Thema wird auch uns beschäftigen. 

Es läuft ein Pilotprojekt in der Stadt Zug, bei dem sich die Gemeinden anschliessen können. 

Letztes Jahr hat es mit einem Projekt zu KI begonnen, musste aber abgebrochen werden, 

weil es nicht datenschutzkonform ist. Wir werden sehen, wie es weitergeht.  

Anträge aus der Einwohnergemeindeversammlung 

Patrick Rubach, GLP/Forum Einbau einer Lüftung 

Abstimmung Abänderungsanträge 

Patrick Rubach, GLP/Forum Der Antrag zum Einbau einer Lüftung wird grossmehr-

heitlich abgelehnt.  

Schlussabstimmung zum Traktandum 6 

1 Für das Projekt «Arbeitsplatzkonzept Rathaus» wird ein Objektkredit in der Höhe von 

CHF 1'850'000 zulasten der Investitionsrechnung 2025, Projekt-Nr. 6131.0005, bewil-

ligt. 

2 Die Preisentwicklung des genehmigten Kredits wird mit dem schweizerischen Bau-

preisindex, Grossregion Zentralschweiz, Objekttyp Hochbau, Renovation/Umbau Büro-

gebäude, festgelegt (Indexstand Oktober 2024 = 114.0). 

Abstimmung 

Den gemeinderätlichen Anträgen wird mit 130 Stimmen zu 118 Stimmen zugestimmt. 

Ordnungsantrag 

Maurus Nussbaumer Verschiebung der letzten zwei Traktanden auf die  

nächste Gemeindeversammlung 

Diesem Antrag wird grossmehrheitlich zugestimmt. 
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VERSCHIEDENES 

Marcel Güntert dankt Carmen Rogenmoser für die Berichterstattung, den Stimmenzählen-

den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und den Mitarbeitenden des Haus-

dienstes für die Organisation. Selbstverständlich gilt dieser Dank auch meinen Kolleginnen 

und Kollegen des Gemeinderates. Zum Schluss bedankt er sich bei den Anwesenden für ihr 

Interesse, die sachlichen und fairen Diskussionen. Er schliesst diese Gemeindeversammlung 

wünscht einen schönen Sommer und lädt zum Apéro ein. 
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